
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Eder, Joachim (fdp/plr, ZG) SR/CE
Prozesstypen Bundesratsgeschäft
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bieri, Niklaus
Bühlmann, Marc
Caroni, Flavia
Frick, Karin
Heidelberger, Anja
Schneuwly, Joëlle
Schubiger, Maximilian

Bevorzugte Zitierweise

Bieri, Niklaus; Bühlmann, Marc; Caroni, Flavia; Frick, Karin; Heidelberger, Anja;
Schneuwly, Joëlle; Schubiger, Maximilian 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer
Politik: Bundesratsgeschäft, 2012 - 2019. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Grundrechte

1Innere Sicherheit

3Institutionen und Volksrechte

3Regierungspolitik

4Landesverteidigung
4Militärorganisation

9Zivildienst und Dienstverweigerung

10Infrastruktur und Lebensraum
10Energie

10Energiepolitik

12Sozialpolitik
12Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

12Gesundheitspolitik

14Ärzte und Pflegepersonal

17Suchtmittel

19Sport

20Sozialversicherungen

20Invalidenversicherung (IV)

21Krankenversicherung

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
BAG Bundesamt für Gesundheit
ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
WHO World Health Organization
NIS nichtionisierende Strahlung
EL Ergänzungsleistungen
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
WEA Weiterentwicklung der Armee
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
AdA Angehörige(r) der Armee
RS Rekrutenschule
ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
CdA Chef der Armee
MG Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz)
FIFG Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation
NISSG Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch

nichtionisierende Strahlung und Schall
WG Waffengesetz
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren

DFJP Département fédéral de justice et police
DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CdG Les Commissions de gestion
CDF Contrôle fédéral des finances
EPF École polytechnique fédérale
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



OFSP Office fédéral de la santé publique
IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
OMS Organisation mondiale de la Santé
RNI rayonnement non ionisant
PC Prestations complémentaires
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
DEVA Développement de l'armée
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
LAI Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
Militaire Militaire
ER École de recrues
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
Chef de
l’Armée

Chef de l’Armée
LAAM Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée)
LERI Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
LRNIS Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement

non ionisant et au son
LArm Loi sur les armes
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Als Zweitrat befasste sich in der Herbstsession 2016 der Ständerat mit der
Wiedergutmachungsinitiative und dem indirekten Gegenentwurf des Bundesrates. Die
vorberatende Kommission beantragte Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrates  in allen Punkten. Dennoch hatte die kleine Kammer zuerst über einen
Nichteintretensantrag zu befinden; Werner Hösli (svp, GL) war der Ansicht, man solle
besser das Volk über die Initiative abstimmen lassen als hier ohne Volksbefragung zu
legiferieren. Mit seiner Argumentation konnte er jedoch kein anderes
Ständeratsmitglied überzeugen und so wurde Eintreten mit 36 zu 1 Stimme
beschlossen. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis stimmte der Ständerat auch der
Gesetzesvorlage zu. Wie schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat den
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Solidaritätsbeiträge diskussionslos an und
empfahl die Volksinitiative zur Ablehnung. In der Schlussabstimmung wurde das
Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 im Nationalrat mit 149 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen
und im Ständerat mit 39 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen angenommen. Wie sich in den
Debatten schon gezeigt hatte, stammte sämtliche Opposition aus dem
rechtsbürgerlichen Lager.

Bei den Initianten war die Freude über diesen Parlamentsentscheid gross: Es sei ein
„grosser Moment nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Schweiz“, werden die
Mitinitianten Joachim Eder (fdp, ZG) und Matthias Aebischer (sp, BE) im Tages-Anzeiger
zitiert. Hauptinitiant Guido Fluri sprach von einem „historischen Tag“ und liess
verlauten, er sei „stolz, Bürger dieses Landes zu sein“. Wie angekündigt zog das
Initiativkomitee nach der Annahme des Gegenvorschlags durch das Parlament sein
Begehren zurück. Die Referendumsfrist für das Gesetz läuft bis am 26. Januar 2017;
verstreicht sie ungenutzt, wird es im April 2017 – nur gut zwei Jahre nach Einreichung
der Initiative – in Kraft treten. Ab dann werden die Betroffenen ein Jahr Zeit haben, um
ein Gesuch für einen Solidaritätsbeitrag zu stellen. Fluri zeigte sich optimistisch, dass
die ersten Auszahlungen bereits 2018 erfolgen könnten. Wichtiger als das Geld sei
jedoch die Anerkennung des Unrechts, betonte er. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2016
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands muss die Schweiz, ihres Zeichens
assoziiertes Schengen-Mitglied, die Änderung der EU-Waffenrichtlinie (2017/853)
übernehmen. Dazu muss die Bundesversammlung einerseits einen entsprechenden
völkerrechtlichen Vertrag (in Form eines Notenaustausches) genehmigen und
andererseits das Schweizer Waffengesetz anpassen, um die Änderungen im
Landesrecht umzusetzen. Für die Übernahme und Umsetzung der EU-Richtlinie hat die
Schweiz bis am 31. Mai 2019 Zeit, sonst droht der Ausschluss aus den Abkommen von
Schengen und Dublin. Nachdem das diesbezügliche Vernehmlassungsverfahren kurz
nach Jahresbeginn abgeschlossen worden war, verabschiedete der Bundesrat Anfang
März 2018 seine Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der geänderten EU-
Waffenrichtlinie. Da sich ein Grossteil der in der Vernehmlassung geäusserten Kritik
eher auf die Vorgaben der Richtlinie als auf deren tatsächliche Umsetzung konzentriert
hatte und auch der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung praktisch ausgeschöpft
worden war, weist der Entwurf zuhanden des Parlaments im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage nur wenige Anpassungen auf. So sieht etwa Art. 33 Abs. 1 Bst. a
WG vor, die Waffe von Sportschützinnen und -schützen zu beschlagnahmen und die
Strafverfolgung wegen unberechtigten Waffenbesitzes zu eröffnen, falls diese die
Auflage missachten, entweder die Mitgliedschaft in einem Schiessverein oder auf
andere Art den regelmässigen Gebrauch ihrer Feuerwaffe für das sportliche Schiessen
zu belegen und diesen Nachweis nach fünf und nach zehn Jahren zu wiederholen. Sei
der Erwerb der Waffe seinerzeit jedoch rechtmässig erfolgt, soll der betreffenden
Person mittels einer Ergänzung von Art. 31 Abs. 2 WG die Möglichkeit gegeben werden,
ein neues Gesuch für eine Ausnahmebewilligung einzureichen oder die Waffe einer
berechtigten Person zu übertragen, um den strafrechtlichen Konsequenzen zu
entrinnen. Zu den wichtigsten Änderungen zählt des Weiteren die Verlängerung der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2018
KARIN FRICK
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Frist, innerhalb welcher der Besitz einer neu verbotenen Waffe vom kantonalen
Waffenbüro bestätigt werden muss, von zwei auf drei Jahre, um die Arbeitslast für die
Kantone besser zu verteilen. Ebenso wurde die Frist, innerhalb welcher die
Waffenhändlerinnen und -händler den kantonalen Waffenbüros Meldung über erfolgte
Transaktionen im Zusammenhang mit halbautomatischen Waffen erstatten müssen, von
zehn auf zwanzig Tage ausgedehnt. Damit blieben die zentralen Punkte der Vorlage
grösstenteils unangetastet. Halbautomatische Feuerwaffen werden von der Kategorie B
der bewilligungspflichtigen Waffen in die Kategorie A der verbotenen Waffen überführt,
wodurch sie zukünftig nur noch mit einer Ausnahmebewilligung erworben werden
können. Verschiedene Ausnahmetatbestände für Sportschützen, Waffensammlungen
und  für aktuelle Besitzerinnen und Besitzer von neu verbotenen Waffen sowie bei der
Übernahme der Armeewaffe ermöglichen jedoch weiterhin den Einsatz dieser Waffen
im schweizerischen Schiesswesen. Es sind weder medizinische oder psychologische
Tests noch die Einführung eines zentralen Waffenregisters vorgesehen. Hingegen
werden zur besseren Rückverfolgbarkeit von Waffen die Markierungspflicht auf alle
wesentlichen Bestandteile von Feuerwaffen ausgedehnt und der Informationsaustausch
mit anderen Schengen-Staaten erweitert.

Schützen- und Waffenkreise konnten der Vorlage nach wie vor nichts abgewinnen. Der
Bundesrat sei überhaupt nicht auf die ihrerseits in der Vernehmlassung geäusserten
Einwände eingegangen; der Gesetzesentwurf sei ein «Affront gegenüber den Schützen»
und ein «Kniefall vor der EU», liess SVP-Nationalrat Werner Salzmann, Präsident des
Berner Schiesssportverbandes und Wortführer der Gegner einer
Waffenrechtsverschärfung, in der Presse verlauten. Das Gesetz trage nichts dazu bei,
die Sicherheit in der Schweiz zu verbessern, stattdessen würden unbescholtene Bürger
plötzlich zu Besitzern von verbotenen Waffen gemacht. Das könne nicht akzeptiert
werden und falls das Parlament hier keine Kehrtwende vollziehe, müsse das
Referendum ergriffen werden. Dass damit die Schweizer Beteiligung an
Schengen/Dublin aufs Spiel gesetzt werde, sei er sich bewusst, Schuld daran habe aber
der Bundesrat, weil er es versäumt habe, den Schützen entgegenzukommen. Auch
ProTell befand den Vorschlag des Bundesrates für inakzeptabel und kündigte das
Referendum an, falls er so vom Parlament verabschiedet würde. Die Gesetzesänderung
sei ein «Misstrauensvotum gegen all jene Bürger, die Waffen besitzen», drückte es
ProTell-Generalsekretär Robin Udry gegenüber den Medien aus. Präsident ad interim
und SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (VS) störte sich laut dem «Blick» daran, dass die
neuen Regeln vor allem ehrliche Waffenbesitzer träfen anstatt «Terroristen [...], die
sich über unsere Gesetze lustig machen.» Der Bundesrat zerstöre damit das
traditionelle Vertrauen zwischen Bürger und Staat. Auch er drohte mit dem
Referendum. Gemäss einem vom Tages-Anzeiger zitierten Communiqué wolle auch die
SVP «alle unnötigen Verschärfungen in unserem Waffengesetz entschieden
bekämpfen» und das Referendum unterstützen, würden die fraglichen Punkte vom
Parlament nicht verbessert.
Zufrieden mit dem bundesrätlichen Entwurf zeigten sich unterdessen die Kantone,
deren Anliegen der Bundesrat auch Rechnung getragen hatte. Hans-Jürg Käser,
Präsident der KKJPD, glaubte erst gar nicht, dass es den mit dem Referendum
drohenden Kritikern wirklich um die halbautomatischen Waffen gehe: «Diese Kritiker
sind gegen die EU und gegen alles Europäische wie Schengen», argwöhnte er in der
NZZ, das Schengen-Abkommen bringe der Schweiz jedoch viel Sicherheit und dürfe
deshalb nicht «wegen einer pragmatischen Anpassung des Waffenrechts» gefährdet
werden. Die Bedeutung von Schengen/Dublin betonten auch FDP und CVP, welche den
Vorschlag des Bundesrates ebenfalls unterstützten. CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-
Hunkeler (LU) sprach von einem «moderaten» Gesetz, das «wirklich nur ein Minimum»
verlange, während FDP-Ständerat Joachim Eder (ZG) den Bundesrat lobte, er habe «gut
verhandelt». 2
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Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Regierung seit 1996 jährlich Auskunft
über ihre Geschäftsführung, die zudem mit den Jahres- und Legislaturzielen
abgeglichen wird, um einen Soll-Ist-Vergleich und ein Controlling der Exekutive und der
Verwaltung zu ermöglichen. Der Bericht 2016 beschrieb das erste Jahr der 50.
Legislatur (2015-2019), die entlang von drei Leitlinien geplant worden war: Die
nachhaltige Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz, die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Sorge
um Sicherheit und das Handeln als verlässliche Partnerin in der Welt. Diese Leitlinien
sollen mit unterschiedlichen Jahreszielen erreicht werden. Von den 16 für das Jahr
2016 geplanten Zielen waren lauf Bericht drei vollständig, vier überwiegend und neun
teilweise erreicht worden. Zu den lediglich teilweise realisierten Zielen gehörten etwa
die Erneuerung und Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur
EU, die nachhaltige Energieversorgung oder die Reformen und nachhaltige Finanzierung
der Sozialwerke. 
In den Räten berichteten die verschiedenen Sprecher der Aufsichtskommissionen über
ihre Eindrücke, die mehrheitlich positiv waren. Im Ständerat gab allerdings das
Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Finanzkommission zu reden. Ein Anlass für
das laut Joachim Eder (fdp, ZG) „etwas gereizte" Verhältnis war wohl der Bericht der
EFK kurz vor der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III, der gerügt hatte, dass
die Folgen von Finanzerlassen nicht immer genügend abgeschätzt würden. Eder zitierte
auch aus einer Rede von Bundeskanzler Thurnherr, die dieser unter dem Titel „Die
Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung" vor
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften gehalten und darin
vor zu viel Aufsicht gewarnte hatte. Eder wies darauf hin, dass nach Nachfrage beim
Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, die Kommunikation gut
sei und man eine Empfehlung der EFK nicht als Befehl auffassen solle. Auch
Bundesrätin Doris Leuthard kritisierte die „intensive Kommunikationstätigkeit, welche
die Eidgenössische Finanzkontrolle ab und zu entfaltet, [als] nicht hilfreich", hob aber
auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Amtsstellen hervor. Sie dankte für die
positiven Berichte und zeigte sich insbesondere auch mit Blick auf andere Länder
erfreut darüber, dass die Schweiz auf einem soliden, stabilen und sicheren Niveau
funktioniere und sich stetig optimiere. Im Nationalrat lobte Leuthard die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative als gangbaren Weg, der die Beziehungen zur EU
wieder etwas einfacher machen werde. Zudem wünscht sie sich, dass grundlegende
Reformen im Gesundheitswesen angegangen werden. Die grosse Kammer nahm den
Bericht stillschweigend zur Kenntnis und beide Räte gaben in der Sommersession
Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Geschäftsführung. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN

Der Geschäftsbericht des Bundesrats 2018 wurde von den Räten in der Sommersession
2019 beraten. Im Geschäftsbericht legt die Regierung Rechenschaft über die
Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten in einem Berichtsjahr ab. In den Ratsdebatten
berichten die Vertreterinnen und Vertreter der Aufsichtskommissionen über die
Beratungen, die sie mit den Bundesrätinnen und Bundesräten zum Geschäftsbericht
geführt haben. National- und Ständerat nehmen dann in Form eines Bundesbeschlusses
Kenntnis von diesem Bericht. 
Für die GPK berichteten Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) im Ständerat und Doris Fiala
(fdp, ZH) im Nationalrat. Die GPK hätten mit der Regierung zwei Querschnittthemen
behandelt, deren Auswertungen noch ausstünden: den Umgang der Departemente mit
Kritik durch Bürgerinnen und Bürger bei Aufsichtsbeschwerden sowie die Ferien- und
Zeitguthaben der Topkader in der Bundesverwaltung. Die Fragen der GPK seien vom
Bundesrat zufriedenstellend beantwortet worden und man beantrage deshalb die
Genehmigung des Geschäftsberichts. 
In der Folge berichteten Subkommissionssprecherinnen und -sprecher gestützt auf den
Geschäftsbericht über die einzelnen Departemente. Sowohl im Ständerat als auch im
Nationalrat stand dabei die Cyberabwehr im VBS im Zentrum. Er könne mit Genugtuung
feststellen, dass sich der Bund der Dringlichkeit dieses Themas bewusst sei, führte
Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat aus. Insbesondere durch die Cyberattacke auf die
RUAG sei das VBS sensibilisiert worden und habe den Aktionsplan Cyberdefence
ausgearbeitet, berichtete hierzu Ida Glanzmann (cvp, LU) in der grossen Kammer. Beim
EDA stand die Frage «Wie weiter mit dem Brexit?» im Zentrum. Damien Müller führte
aus, dass ein geordneter Übergang mit insgesamt fünf unterzeichneten Abkommen
möglich sein sollte. Ida Glanzmann berichtete bei der Präsentation des EDA über die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Diskussionen um den aufgeschobenen Beitritt der Schweiz zum
Kernwaffenverbotsvertrag. Entgegen einer angenommenen Motion Sommaruga (sp, GE;
Mo. 17.4241) wolle man im Moment nur einen Beobachterstatus anstreben, um die
Neutralität der Schweiz nicht zu gefährden. Beim WBF wurde in beiden Räten über den
ETH-Bereich berichtet. Gegenstand waren die medial begleiteten Vorwürfe gegen
verschiedene Personen an der ETH Zürich, Mobbing, Korruption sowie Amts- und
Machtmissbrauch betrieben zu haben. Die GPK sei nach intensiven Gesprächen mit den
Verantwortlichen der ETH zur Überzeugung gelangt, dass es einen Kulturwandel
brauche, führte Yvonne Feri (sp, AG) im Nationalrat aus. Die Oberaufsicht über die ETH
unterliege Bundesrat Parmelin und der sei sich der Situation bewusst, versicherte
Joachim Eder (fdp, ZG) im Ständerat. Ein weiteres WBF-Thema in beiden Räten waren
die Kriegsmaterialausfuhren. Man habe ja manchmal das Gefühl, die Schweiz liefere
Waffen an Schurkenstaaten, so Joachim Eder in der kleinen Kammer. Dies sei aber
mitnichten der Fall. Vielmehr stehe die Schweiz hinsichtlich Transparenz von
Waffenexporten international an erster Stelle. Man habe aber Fragen im Zusammenhang
mit Medienberichten über Schweizer Handgranaten und Sturmgewehre, die angeblich
im Jemen-Krieg aufgetaucht seien, klären können – so Yvonne Feri im Nationalrat. Beim
EFD wurden die Rolle der Finma und die Cyberrisiken für den Finanzplatz Schweiz
diskutiert. Die Finma nehme ihre Aufsicht gut wahr und das «interdepartementale
Kompetenzgerangel» beim Thema Cyberrisiken habe sich erledigt: Die Federführung
und die Koordination liegen beim EFD, das VBS ist zuständig für die Cyberdefence und
das EJPD für die Cyberkriminalität. Von speziellem Interesse war die Postauto-Affäre,
auf die der Bundesrat im Geschäftsbericht auf Geheiss der GPK in einem eigenen
Kapitel eingehen musste. Diesem Auftrag sei die Exekutive nachgekommen, berichtete
Claude Hêche (sp, JU) im Ständerat. Die Aufarbeitung der Affäre sei jedoch noch nicht
abgeschlossen. Darüber hinaus erwähnte Hêche bei der Berichterstattung zum EDI die
Gesundheitskosten, deren Wachstum als problematisch betrachtet werde.
Gesundheitsminister Alain Berset habe aber alle Fragen der GPK beantworten können.
Peter Föhn (svp, SZ) und Valérie Piller Carrard (sp, FR) berichteten schliesslich über die
Bundeskanzlei und das EJPD. Bei der Bundeskanzlei standen Fragen zur Entwicklung bei
Vote Electronique im Vordergrund. Die GPK würden die Problematik eng begleiten, so
die Subkommissionssprecherin bzw. der Subkommissionssprecher. Hauptthema beim
EJPD war die Terrorismusbekämpfung. Es gebe nach wie vor ein Sicherheitsrisiko für
die Schweiz und die Kantone; mit verschiedenen Projekten und vor allem dem
anstehenden neuen Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus würde hier aber viel unternommen. 
In beiden Räten fasste Ueli Maurer in seiner Funkion als Bundespräsident ein paar der
erreichten Ziele im Rahmen der drei Leitlinien (Wohlstandsicherung; nationaler
Zusammenhalt und internationale Zusammenarbeit; Sicherheit und verlässliche
internationale Partnerschaften) zusammen. Er bedankte sich am Schluss für die sehr
offene und konstruktive Zusammenarbeit mit den GPK. Der Bundesrat profitiere sehr
von den Fragen und Hinweisen einer Kommission, «die sehr oft unterhalb des Radars
arbeitet, das aber sehr intensiv und gut macht». 4

Landesverteidigung

Militärorganisation

Die Weiterentwicklung der Armee (WEA) wurde in der Frühjahrssession 2015 im
Parlament erstmals beraten. Als Erstrat wandte sich der Ständerat dieser mit Spannung
erwarteten Debatte zu. Der Bundesrat hatte seine Botschaft im Vorjahr vorgelegt, über
viele Bereiche – das war bereits vor der parlamentarischen Beratung klar geworden –
sollte jedoch intensiv diskutiert werden. Gerade der Bestand der Armee und die ihr zur
Verfügung gestellten Finanzen waren wichtige, aber auch umstrittene Themen in dieser
Armeereform. Zu behandeln waren das Bundesgesetz über die Armee und die
Militärverwaltung (Militärgesetz, MG), die Verordnung der Bundesversammlung über die
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO), das Bundesgesetz über die
militärischen Informationssyteme (MIG) sowie die Verordnung der Bundesversammlung
über die Verwaltung der Armee (VBVA). Im Laufe der Beratungen wurde die
Finanzierung der Armee auf Initiative des Nationalrates in einem Zahlungsrahmen der
Armee geregelt.

Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung

Das Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG), das im
Zuge dieser grösseren Armeereform WEA grundlegend überarbeitet werden sollte,
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stand am Anfang der parlamentarischen Beratungen. In der Vorlage des Bundesrates
zeichnete sich das neue MG durch eine präzisere Umschreibung der Kernaufgaben der
Armee aus. Sie blieben in den Grundzügen jedoch unverändert und umfassten nach wie
vor die Verteidigung, die Unterstützung der zivilen Behörden und die
Friedensförderung. Diverse Massnahmen sollten jedoch den Waffenmissbrauch
eindämmen. Neu sollte, wie in einer früheren Motion Niederberger (cvp, NW, Mo.
11.3082) gefordert, eine Ombudsstelle innerhalb des VBS etabliert werden. Der gesamte
Einsatzbereich, der aus Unterstützungsleistungen ziviler Behörden besteht, sollte
formell-gesetzliche Grundlagen erhalten. Der Bundesrat strebte mit der Revision auch
kleinere Kompetenzverlagerungen an. So sollten beispielsweise kleinere,
„unproblematische” Assistenzdiensteinsätze im In- aber auch im Ausland direkt durch
den Bundesrat bewilligt werden können. Zudem erhielt auch das Milizprinzip eine
verbriefte Umschreibung auf Gesetzesstufe.

In der Frühjahrssession 2016 befasste sich der Ständerat erstmals mit der Vorlage.
Eintreten war im Grunde unbestritten, das gab auch Kommissionssprecher Kuprecht
(svp, SZ) eingangs der Debatte zu Protokoll. Mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung
hatte die ständerätliche SiK Eintreten empfohlen. Die Revision des MG hatte sich in der
Kommission jedoch als echte Knacknuss erwiesen: Rund 50 Anträge galt es nun im
Ständerat diesbezüglich zu behandeln. Ein Grundsatzentscheid war dabei – und hier
schlug die kleine Kammer einen ganz anderen Weg ein, als der Bundesrat vorgesehen
hatte –, dass die Organisation der Armee nicht im MG geregelt, sondern weiterhin auf
Verordnungsstufe gehandhabt werden sollte. Auch dieser Antrag war in der SiK-SR
deutlich gefasst worden (9 zu 4 Stimmen). Weitere markante Anpassungen hatte die SiK
bezüglich Dauer der Rekrutenschule beschlossen, die kürzer werden und neu 18
Wochen dauern sollte (vorher 21 Wochen). Diese sollte von allen AdA vollständig
absolviert werden, zudem sollte jeder militärische Grad abverdient werden. Hierbei
zeigte sich die Kommission mit dem Vorschlag des Bundesrates einverstanden. Ein in
der Kommission diskutierter Vorschlag einer weiteren Verkürzung der RS auf 15 Wochen
war deutlich verworfen worden. Kleinere Anpassungen durch die Kommission betrafen
Modalitäten um den Verbleib in der Armee nach Erfüllung der Dienstpflicht sowie in
Besoldungsfragen. 
Die Fraktionssprecher zeigten sich gegenüber der WEA und auch dem MG positiv
gestimmt. Auch seitens der SP wurde Bereitschaft signalisiert, die WEA mitzutragen.
Einzig die Grünen äusserten Bedenken. Luc Recordon (gp, VD) fand, die Reform gehe in
eine falsche Richtung, weil eine klassische, kriegerische Bedrohung mit Angriffs- oder
Invasionsszenarien unwahrscheinlich sei. Seine Skepsis untermauerte er mit einem
Nichteintretensantrag, der jedoch mit 35 zu 3 Stimmen deutlich abgelehnt wurde. 
Die etwas später in der Session folgende Detailberatung entpuppte sich als langwierig.
Zwar blieben von den ursprünglich circa 50 Anträgen nur noch gut zwei Drittel übrig,
um diese wurde jedoch intensiv gerungen. Nicht selten standen sich dabei Mehrheits-
und Minderheitsanträge gegenüber. In vielen Fällen handelte es sich dabei aber um
marginale Änderungen oder redaktionelle Anpassungen.

Nachfolgend seien einige wichtige Entscheide des Ständerates festgehalten. Gerade
auch der erste Artikel des neuen MG sorgte für viel Diskussionsbedarf. Nicht nur in der
Kommission, sondern auch im Plenum drehte sich die Debatte zuerst einige Zeit um
den Zweckartikel, also den eigentlichen Auftrag an die Armee, wie er aus der
Bundesverfassung erwächst. Im Ständerat ringte man sich schliesslich zu einer Version
durch, die derjenigen des Bundesrates glich, jedoch die Prioritäten etwas anders
setzte. Das schlug sich dergestalt nieder, dass die Unterstützung der zivilen Behörden
im Inland mit Signalwirkung prioritär behandelt wurde, indem sie früher im
Gesetzestext angeführt wurde. Dem gegenüber „rutschte“ die Bestimmung über die
Beiträge zur Friedensförderung im Ausland etwas nach hinten. 
Neu eingeführt wurde die Möglichkeit von Ausbildungsgutschriften, finanzielle Beiträge
also, die AdA, welche eine Kaderschule der Armee abgeschlossen haben, beantragen
und für zivile Ausbildungen einsetzen können. Damit setzte die kleine Kammer ein
Zeichen im Sinne der besseren Vereinbarkeit von Armeelaufbahn und privater, ziviler
Aus- und Weiterbildung. Wiederholungskurse sollen drei Wochen dauern, so sah es der
Bundesrat in seinem Entwurf vor. Diesem Antrag folgten die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter und fügten eine wichtige Präzisierung an: Wie bereits mehrfach zur Debatte
gestanden hatte, wurde nun dem Bundesrat die Möglichkeit übertragen, auch kürzere
Wiederholungskurse anzuordnen; sogar tageweise sollen Dienstpflichtige aufgeboten
werden können.
Neu ist zudem eine Bestimmung betreffend die Durchdiener: Armeeangehörige, welche
die gesamte Dienstpflicht ohne Unterbrechung erfüllen, sollen nach Abschluss der
Dienstpflicht noch weitere vier Jahre in der Armee eingeteilt bleiben und bei Bedarf für
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Einsätze aufgeboten werden können und so als eine Art „stille Reserve“ betrachtet
werden, wie es der Kommissionssprecher ausführte. Ausschlaggebend dafür war die
hohe Flexibiliät dieser AdA, da sie keinem Verband zugeteilt und zudem gut ausgebildet
seien.
Die Regelung des Waffeneinsatzes gegen Luftfahrzeuge und deren ausführliche
Präzisierung durch den Ständerat zeigt auf, dass es sich hierbei in der Tat um ein
Militärgesetz handelte und nicht „bloss“ Administratives geregelt werden musste. SiK-
Sprecher Kuprecht (svp, SZ) nannte diesen Bereich „eher heikel“. Wichtig sei die genaue
Regelung im MG, da diese Massnahme bis anhin lediglich auf Verordnungsstufe erfasst
war. Einleitend ging aus der Neufassung klar hervor, dass ein Waffeneinsatz nur als
Ultima Ratio denkbar ist. Verantwortlich dafür bleibt die Vorsteherin oder der
Vorsteher des VBS, wobei der Einsatzbefehl jedoch nach Auffassung des Ständerates
auch an den Befehlshaber der Luftwaffe delegiert werden kann.
Zum Schluss wurden noch Details zur Beschaffung und Ausserdienststellung von
Rüstungsmaterial traktandiert und angepasst. Das Beschaffungsprimat des Bundes
wurde um die Verpflichtung erweitert, dass Armeematerial möglichst aus
schweizerischer Produktion stammen soll und Lieferaufträge unter Berücksichtigung
der Landesgegenden erteilt werden sollen. In Sachen Ausserdienststellung verpflichtete
der Ständerat den Bundesrat, lediglich die Abstossung von Kampfflugzeugen dem
Parlament zu beantragen. Die Regierung wollte zunächst die Liquidation aller
Rüstungsgüter, welche die Bundesversammlung zur Anschaffung genehmigt hatte,
selbiger beantragen. Für die Ausserdienststellung genehmigter Rüstungsgegenstände
müssen neu nur noch die sicherheitspolitischen Kommissionen konsultiert werden.

Ein Antrag von linker Seite, den Bundesrat zu verpflichten, eine Wertecharta für
Armeeangehörige zu erlassen, blieb erfolglos. Damit sollte der Umgang mit allfälliger
Diskriminierung im Dienst aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder
auch der Hautfarbe geregelt werden, wie es Antragstellerin Savary (sp, VD) umschrieb.
Mit Verweis auf das gegenwärtig gültige Dienstreglement, in dem die zentralen Werte
bereits aufgeführt seien und dadurch das Anliegen im Wesentlichen umgesetzt sei,
unterlag der Vorschlag mit 17 zu 25 Stimmen. 
Ebenfalls erfolglos blieb Hans Hess (fdp, OW) mit seinem Einzelantrag auf Verzicht auf
eine Ombudsstelle innerhalb der Armeeorganisation. Dieser wohl etwas überraschende
Versuch einer nachträglichen Korrektur früherer Entscheide – beide Kammern hatten
2011 respektive 2012 der Schaffung einer Ombudsstelle zugestimmt – unterlag auf
Antrag der SiK recht deutlich. Hess argumentierte vergebens mit finanziellen Bedenken
und der Ansicht, dass das Dienstreglement bereits genügend über die Rechte der AdA
aussage.

Wie eingangs erwähnt, wollte die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates die
Organisation der Armee ganz anders als der Bundesrat geregelt wissen. Mit ihrem
Grundsatzentscheid beschloss die SiK, dass an der bisherigen Normstufe festgehalten
werden sollte und die Organisation der Armee auf Verordnungsstufe statuiert werde.
Dahingehend sollten in der Verordnung der Bundesversammlung die Grundsätze über
die Organisation und Gliederung der Armee festgelegt sowie die Truppengattungen, die
Berufsformationen und die Dienstzweige geregelt werden. Dazu gehörte auch der
umstrittene Soll-Bestand der Armee, der aus dem Gesetz herausgelöst werden sollte.
Mit 32 zu 3 Stimmen stellte sich die kleine Kammer in der Gesamtabstimmung hinter
ihre Version des MG.

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Im Laufe der Vorberatungen zur WEA war in der sicherheitspolitischen Kommission des
Ständerates entschieden worden, die Organisation der Armee entgegen der Vorstellung
der Regierung in der gleichnamigen Verordnung der Bundesversammlung über die
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) zu normieren. Der Bundesrat hatte
dies im Rahmen der WEA jedoch im Militärgesetz (MG) vorgesehen. Alle
organisatorischen Fragen wurden vom Ständerat also im Rahmen der Behandlung der
Verordnung angegangen, wenngleich ebendiese Behandlung im Laufe der
Detailberatung zum MG vollzogen wurde. Die zu behandelnden Bereiche umfassten die
Grundsätze der Organisation wie Soll- und Effektivbestand, die Gliederung der Armee,
Militärjustiz und Stäbe des Bundesrates, die Zuständigkeiten des Bundesrates sowie
Zuständigkeiten des VBS, um nur einige zu nennen. Mit diesem Systementscheid, so
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ), werde „dem Bundesrat und dem VBS in
Krisenzeiten die notwendige Flexibilität für eine wirkungsvolle und schlagkräftige
Organisation der Armee“ gegeben. Ein Kerngedanke war auch, dass die Armee – wenn
notwendig – jederzeit und ohne politische Einflüsse verändert werden kann. Gerade
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der Armeebestand könnte, würde er ins Gesetz geschrieben, nicht ohne Weiteres
verändert werden. Ein Referendum zu diesem Zweck sei jedoch in Notsituationen nicht
unbedingt erwünscht, so Kuprecht weiter. Die Kommission hatte die Vorlage einstimmig
zuhanden des Plenums verabschiedet.

Der Verordnungsentwurf der SiK-SR war recht eng an die Artikel angelehnt, welche die
Regierung für das MG vorgesehen hatte. Inhaltlich waren also nur kleinere Änderungen
angedacht, so dass vor allem die Verlagerung auf die niedrigere Normstufe ins Gewicht
fiel. In der Detailberatung zum Kommissionsvorschlag ging es gleich zur Sache.
Zankapfel war der Armeebestand; Kommission und Bundesrat sahen die bereits früher
skizzierte Armee mit 100'000 Dienstleistenden als ausreichend an, mit einem
Minderheitsantrag Föhn (svp, SZ) sollte der Sollbestand jedoch auf 140'000 Militärs
festgelegt werden. Nach Ansicht des Antragsstellers waren die Überlegungen aus dem
Beginn des Jahrzehnts, als die WEA vorbereitet worden war, inzwischen veraltet und er
erklärte, die Sicherheitslage habe sich verschlechtert. Föhn war jedoch auch bereit,
seinen Antrag zurückzuziehen, wenn der Verteidigungsminister aufzuzeigen vermöge,
wie und innert welchen zeitlichen Fristen die Armee aufgestockt werden könne.
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ) musste den Rat ersuchen, den Antrag seines
Fraktionskollegen (und zweiten Schwyzer Standesvertreters) abzulehnen, gerade weil
sich in langwierigen Debatten Regierung und Parlament auf einen Sollbestand von
100'000 Armeeangehörige geeinigt hatten. Das ebenfalls umstrittene Finanzvolumen für
die neue Armee liess auch nicht zu, eine um 40% grössere Armee zu alimentieren. Ins
gleiche Horn blies der Zuger Standesvertreter Eder (fdp, ZG), der sich eine um eine
Milliarde Franken teurere Armee schlicht nicht vorstellen konnte und in den Raum
fragte, wo plötzlich eine politische Mehrheit für diese finanziellen Mehrausgaben
gefunden werden soll. 
Bundesrat Maurer stellte in seinem Votum die Ansichten der Regierung dar und nahm
insbesondere auf die Höhe des Soll-Bestandes Bezug. Er zeigt auf, dass die
Formulierung des Armeebestandes im Gesetz aufgrund der Kritik im Nachgang an die
Reorganisation im Rahmen der Armee XXI beschlossen worden war. Dass die SiK der
kleinen Kammer nun weiterhin auf Verordnungsstufe operieren wollte, störte den
Verteidigungsminister jedoch nicht, er begrüsste die kurzfristigere
Anpassungsfähigkeit. Zur Frage nach der Einsatzfähigkeit äusserte Maurer die Absicht,
nach zehn Tagen 35'000 AdA aufbieten zu können und den Gesamtbestand von 100'000
innert 20 Tagen in Bereitschaft zu versetzen. Zudem seien diese 100'000 AdA wieder
vollständig ausgerüstet, was schliesslich zu einer schlagkräftigeren Armee führe, als sie
es bis anhin gewesen sei. Föhn (svp, SZ) zeigte sich zufrieden mit den Ausführungen,
nahm aber auch einen früher vom Kommissionssprecher gespielten Steilpass an und
wollte die Finanzfrage in einem Postulat wieder vorbringen. Seinen Antrag auf eine
Armee mit 140'000 Armeeangehörigen zog er zurück. So folgte der Ständerat dem
bundesrätlichen Vorschlag.
Für weiteren Diskussionbedarf sorgte die Gliederung der Armee. Im
Regierungsvorschlag zum MG wurde ein Heer vorgesehen, welches zwei mechanisierte
Brigaden und ein Kommando Spezialkräfte umfasste. Die Kommissionsmehrheit wollte
jedoch im Sinne einer gesteigerten Kampffähigkeit eine zusätzliche, dritte
mechanisierte Brigade vorsehen. Ein Vorschlag, welcher der Ratslinken missfiel und mit
entsprechendem Minderheitsantrag im Sinne eines Festhaltens am vorherigen
bundesrätlichen Vorschlag bekämpft wurde. Mit 12 zu 29 Stimmen unterlag die
Minderheit Recordon (gp, VD) jedoch. Ausschlaggebend dürfte auch gewesen sein, dass
eine weitere mechanisierte Brigade nicht budgetwirksam wird, da sie mit bereits
gesprochenen Mitteln gestemmt werden kann. Im Weiteren folgte das Plenum dem
Entwurf seiner SiK mit wenigen Ausnahmen und überwies den Verordnungsentwurf dem
Nationalrat mit 35 zu 3 Stimmen deutlich. Die Gegenstimmen stammten aus dem links-
grünen Lager.

Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee

Die Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee (VBVA) war im
Gegensatz zu den anderen Teilen der WEA unumstritten. Der Ständerat überwies die
Vorlage, in der mehrheitlich lediglich redaktionelle Anpassungen gegenüber der
bundesrätlichen Version vorgenommen wurden, mit 34 zu 3 Stimmen dem Nationalrat.

Bundesgesetz über die militärischen Informationssyteme

Das Bundesgesetz über die militärischen Informationssyteme (MIG) gab im Erstrat, dem
Ständerat, keinen Anlass zur Diskussion. Der Entwurf, der ebenfalls im Rahmen der WEA
nötig wurde, passierte mit 38 zu 3 Stimmen die erste Hürde problemlos. Es ging in
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dieser Neuregelung um Kompetenzen im Bereich der biometrischen Datenbearbeitung,
wo die Zugangsmodalitäten für schützenswerte Anlagen angepasst wurden. 5

Nachdem der Nationalrat als Zweitrat die Beratung des Bundesgesetzes über die Armee
und die Militärverwaltung, welches als Kernelement der WEA bezeichnet werden darf,
erfolglos zu Ende gebracht hatte, musste der Ständerat erneut über die Bücher. Da die
Ablehnung der Vorlage im Nationalrat einem Nichteintretensentscheid gleich kam, hielt
auch die SiK des Ständerates nochmals eine Eintretensdebatte, worin man aber
einstimmig festhielt, dass die Vorlage wichtig und deswegen Eintreten auch im Rat
nochmals zu beantragen sei. Faktisch bestehe nach der Ablehnung der Vorlage durch
den Nationalrat „zwischen den Räten eine Differenz zum gesamten Erlassentwurf”, es
herrsche zu keiner Frage Einigkeit, rapportierte Kommissionssprecher Kuprecht (svp,
SZ) seinen Kolleginnen und Kollegen. Falls sich der Ständerat in diesem Stadium gegen
Eintreten ausspreche oder die Vorlage in der Gesamtabstimmung ablehne, wäre das
Geschäft erledigt und damit gescheitert. Soweit wollte man es seitens der SiK-SR nicht
kommen lassen. 
Um die Debatte etwas verkürzen zu können, schlug die Kommission vor, sich auf
diejenigen Fragen zu konzentrieren, zu denen der Nationalrat eine Differenz geschaffen
hätte – hätte, weil die zwischenzeitlichen Beschlüsse aus der nationalrätlichen
Detailberatung mit dem Nein in der Gesamtabstimmung hinfällig geworden waren.
Insofern wollte man im Ständerat eine langwierige, erneute Debatte über das gesamte
Geschäft vermeiden – ein Vorgehen, das die SiK einstimmig vorgeschlagen hatte. Ein
„Killerkriterium” in diesem Geschäft, eindrücklich manifestiert am negativen Ausgang im
Nationalrat, waren die Finanzen. Hierbei setzte sich die SiK-SR aber weiterhin für ihren
ursprünglichen Vorschlag ein, finanzielle Rahmenbedingungen für die Armee nicht im
Gesetz selbst zu regeln. 

Eintreten wurde im Ständerat ohne Gegenantrag beschlossen. Die SiK-SR hatte jeweils
beantragt, an den vom Ständerat in der Frühjahressession beschlossenen Varianten
festzuhalten. Weil aber keine Vorlage aus dem Nationalrat vorlag, konnten die
Ständerätinnen und Ständeräte quasi nochmals aus dem Vollen schöpfen, neue
Vorschläge einbringen oder gescheiterte erneut lancieren. Ersteres tat die Kommission
gleich selbst, indem sie die Ombudsstelle nochmals zur Debatte stellen wollte. Dies
obwohl sie noch in der ersten Runde vom Plenum unterstützt worden war. Eine
Minderheit Savary (sp, VD) wollte jedoch nichts davon wissen und die Schaffung der
Ombudsstelle weiterhin in der Vorlage belassen. Der Grund, weswegen die SiK hier
nochmals einhaken wollte, war die Haltung des Nationalrats, der die Ombudsstelle nicht
wollte. Der Antrag kam so aus einer Vorsichtshaltung heraus zustande, weil die
Kommission angesichts der klaren Abstimmung im Nationalrat der Ombudsstelle keine
Chance einräumte. Im Übrigen lehnte auch der Bundesrat eine solche Einrichtung ab.
Die Minderheit argumentierte jedoch, dass man einerseits dem alten Entscheid folgen
solle und dass andererseits mit kleinem finanziellen Aufwand ein wichtiges Projekt
aufrechterhalten werden könne. Als selbst der ursprüngliche Promotor eines
Truppenombudsmanns, Ständerat Niederberger (cvp, NW), „seinem” Anliegen die
Unterstützung versagte beziehungsweise sich in dieser Sache enthalten wollte, schwand
auch der Rückhalt im Plenum. Vielen war wohl der Erfolg der WEA wichtiger als dieser
Einzelschauplatz: Die Ombudsstelle wurde mit 25 zu 19 Stimmen wieder aus der Vorlage
genommen.
Bezüglich der Wiederholungskurse wurde ebenfalls gestritten. Mehrheitlich war die SiK
der Meinung, dass grundsätzlich fünf dreiwöchige Wiederholungskurse zu leisten seien
– ein Antrag, der dem Entscheid aus dem vergangenen März entsprach. Dagegen
verlangte eine Minderheit Eder (fdp, ZG), sechs Wiederholungskurse vorzusehen, wie es
auch dem Willen des Nationalrats entsprach. Die übergeordnete Frage war hierbei
jedoch jene um die kumulierte Anzahl geleisteter Diensttage über die gesamte Armee
hinweg. Gemäss einer nirgends formell festgehaltenen Übereinkunft sollte sich diese
auf maximal 5 Mio. Diensttage beschränken, woraus unter anderem die Verkürzung der
Dienstzeit pro AdA um 40 Tage auf noch 225 resultierte. Der Bundesrat hatte sich
durchgerungen, kürzere Wiederholungskurse zu planen, wobei aber weiterhin deren
sechs zu leisten seien. Dem war der Ständerat im ersten Durchgang nicht gefolgt und
auch in der zweiten Beratung wollte dies eine Mehrheit der kleinen Kammer nicht.
Weiterhin war die Vorstellung des Ständerates, dass nur fünf, dafür aber dreiwöchige
Wiederholungskurse zu leisten seien. Der Entschluss wurde mit 30 zu 15 Stimmen
gefasst.
Weiter gaben Modalitäten zur Ausserdienststellung von Rüstungsgütern zur Klärung
Anlass. Man wollte sich hierzu einer Formulierung des Nationalrates annähern, der eine
etwas schlankere Regelung eingebracht hatte. Das Ständeratsplenum einigte sich auch
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rasch auf eine Fassung, wonach „grosse Waffensysteme”, darin eingeschlossen sind
Kampfflugzeuge, nur mit der Genehmigung der Bundesversammlung abgerüstet werden
können. Andere Rüstungsgüter können vom VBS selbstständig beziehungsweise nach
Entscheidung der Exekutive ausser Dienst genommen werden. Im Sinne einer
Angleichung an diese Bestimmung wollte man im Ständerat die Ausserdienststellung von
Rüstungsbauten handhaben, auch diese sollten ohne Genehmigung durch das
Parlament erfolgen können. Dieser Vorschlag der Kommissionsmehrheit wurde jedoch
von Isidor Baumann (cvp, UR) und Mitstreitenden angefochten: Sie wollten den
Genehmigungsvorbehalt weiterhin aufrechterhalten. Erfolglos, denn mit 28 gegen 13
Stimmen wurde der Passus im Sinne der SiK-Mehrheit fallen gelassen.

Mit 38 Stimmen wurde das MG vom Ständerat ohne Gegenstimme angenommen und mit
diesen kleineren Anpassungen dem Nationalrat erneut zur Beratung überreicht. Sechs
Stimmen enthielten sich. Zu den bekannten Kritikern aus der linken Ratsecke gesellten
sich jedoch neu zwei SVP-Ständeräte. Weiterhin schien also aus SVP-Kreisen ein
gewisser Vorbehalt gegen das Gesetz vorhanden zu sein.

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Differenzen in der Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der
Armee (Armeeorganisation, AO) gab es noch im Bereich der Armeeführung zu
behandeln. Der Nationalrat hatte hier einige Anpassungen vorgenommen. Im
Wesentlichen war umstritten, ob die Funktion des Chefs der Armee weiterhin bestehen
solle. Es war letztlich auch dem neuen Armeebestand geschuldet, dass im Bereich
Führung Justierungen vorgenommen werden mussten, weil die bisherige Struktur auf
eine grössere Armee zugeschnitten war und hier nun Handlungsbedarf entstand. Im
Ständerat wollte sich eine Mehrheit der SiK für die frühere ständerätliche Position stark
machen und diese stützen, während eine Minderheit eine andere Struktur vorschlug,
eben ohne die Funktion CdA. Verteidigungsminister Maurer brachte es auf den Punkt
und zeigte in seinem kurzen Referat die Haltung der Regierung auf: Der Chef der Armee
solle drei Unterstellte haben, ein Ausbildungskommando, ein Operationskommando und
die Unterstützung. Zwar habe der Bundesrat ursprünglich eine andere Struktur
favorisiert, er könne sich aber inzwischen mit der Variante des Ständerats abfinden,
erklärte Maurer. Das sei „eine klare Führung” und ausreichend für die redimensionierte
Armee. Im Sinne der Mehrheit der SiK und der ihr zustimmenden Regierung entschied
auch das Ratsplenum, mit 30 zu 10 Stimmen wurde die schlankere Variante gewählt. Das
kam einer erneuten Kurskorrektur gegenüber der nationalrätlichen Variante gleich. In
zwei Details zum Inkrafttreten der Verordnung stellte sich der Ständerat auf die Seite
des Nationalrates. Mit 40 zu 2 Stimmen wurde die Verordnung für die weitere
Differenzbereinigung dem Nationalrat übergeben. 6

Zivildienst und Dienstverweigerung

In der Herbstsession gelangte das vom Nationalrat leicht abgeänderte Bundesgesetz
über den zivilen Ersatzdienst in die Kleine Kammer. Kommissionssprecher Eder (fdp,
ZG) eröffnete die Debatte mit den Anträgen der SiK-SR. Dort war Eintreten unbestritten
und die Beratungen führten zu einer Differenz zum Nationalratsbeschluss: Die dort aus
der Vorlage herausgestrichene Einsatzmöglichkeit im Schulwesen wurde wieder
eingefügt, was der ursprünglichen Absicht des Bundesrates entsprach. Mit 6 zu 4
Stimmen ohne Enthaltung war dieser Antrag in der Kommission gefasst worden. Die
Begründung lag in der positiven Vernehmlassung der Vorlage, bei der sich eine Mehrheit
der Kantone und Parteien für diesen Einsatzbereich ausgesprochen hatten. Die
Befürchtung, dass "Zivis" in den Schulen Unterrichtsverantwortung übernehmen und
dadurch Lehrpersonen ersetzen würden, sei unbegründet und zudem vom Bundesrat in
der Zivildienstverordnung unterbunden worden. Die Schulen würden damit auch nicht
gezwungen, "Zivis" einzusetzen. Ebenso bliebe die kantonale Schulhoheit gewährleistet,
was für die Kantonsvertreter ein wichtiges Kriterium darstellte. Noch offener Punkt war
allerdings die Regelung, wie während der Schulferienzeit mit den "Zivis" umgegangen
werden kann, respektive wie deren Einsatztage während den unterrichtsfreien Perioden
angerechnet würden. Die Ausarbeitung für eine hierzu notwendige Regelung wurde von
Bundesrat Schneider-Ammann in Aussicht gestellt. Nach einigen Ergänzungen wurde
diese Passage wieder in die Gesetzesvorlage aufgenommen.
Der Gesetzesentwurf war grossmehrheitlich unbestritten und nur vereinzelte
Bestimmungen wurden im Ständerat eingehender besprochen. Neben dem Einsatz an
Schulen wurden auch die Finanzhilfen zugunsten der Einsatzbetriebe diskutiert. Eine
Minderheit Bieri (cvp, ZG) beantragte dem Plenum, die Institutionen der
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Kulturgütererhaltung (Denkmalpflege) als weitere subventionsberechtigte
Einsatzbetriebe zu berücksichtigen, nebst dem Umwelt- und Naturschutz, der
Landschaftspflege und dem Wald. Als Einsatzbereich ist die Kulturgütererhaltung
bereits vorgesehen, deren Leistungserbringer sind jedoch noch von Finanzhilfen
ausgenommen. Neben der vom Bundesrat neu eingeführten Berücksichtigung von
Waldwirtschaftsbetrieben wollte die Minderheit eben auch die Denkmalpflege
berücksichtigt wissen. Kommissionssprecher Eder (fdp, ZG) entgegnete, dass mit
lediglich 4 Prozent der Zivildiensteinsätze im Bereich der Kulturgütererhaltung das
Bedürfnis dafür nicht gegeben sei. Entsprechend hatte die Kommission das Anliegen
mit 6 zu 3 Stimmen verworfen. Darüber entfachte sich eine längere Debatte, die sich
etwas vom eigentlichen Gegenstand, den Finanzierungshilfen für Einsatzbetriebe,
entfernte: Auf einmal war die Zweckmässigkeit von Zivildiensteinsätzen im Bereich der
Kulturgütererhaltung selbst Inhalt der Voten. Abschliessend wurde diese Passage
jedoch gemäss Minderheitsantrag mit 36 zu 8 Stimmen in die Gesetzesvorlage
aufgenommen. Diese Änderung und die Wiederaufnahme der Schulen als Einsatzort
waren somit die zwei verbleibenden Differenzen, über die der Nationalrat erneut
befinden muss. Mit 38 Stimmen und 5 Enthaltungen wurde das Geschäft der grossen
Kammer überwiesen. 7

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert
unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2015
NIKLAUS BIERI

01.01.90 - 01.01.20 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 
Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
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Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten
werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 8

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Obligatorium, ja oder nein? Diese Frage hatten sich die Standesvertreterinnen und
Standesvertreter Anfang Juni zu stellen, als es um das Bundesgesetz über das
elektronische Patientendossier ging. Entgegen bundesrätlicher Skizze und
ständerätlichem Beschluss hatte der Nationalrat die Einführung der elektronischen
Patientendossiers obligatorisch erklärt. Zwar nur für die Leistungserbringer und nicht
für die Patientinnen, aber es schien in den Augen der Volksverteterinnen und
Volksvertreter der einzige Weg zu sein, mit dieser Massnahme auch den gewünschten
Effekt einer verbesserten und günstigeren Gesundheitsversorgung zu erzielen.

Bevor dies jedoch angesprochen werden konnte, galt es sich der ersten Differenz
anzunehmen. Es ging darin um die Kompetenzen des Datenzugriffs und der
Datenbearbeitung durch Personen im Dienst von Dritten mit einem Auftrag vom
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Gemeinwesen („im öffentlich-rechtlichen Bereich tätige Personen”). Umstritten war, ob
dies in der Bundesgesetzgebung geregelt werden solle oder nicht doch auf kantonaler
Ebene. Die SGK des Ständerats wollte mehrheitlich an der früheren Fassung festhalten
und diesen Passus offen lassen. Dagegen gab es einen Antrag Eder (fdp, ZG), der die
Variante des Nationalrats übernehmen wollte. Die Nicht-Regelung führe zu
Rechtsunsicherheit: Wenn die Gesetzgebung den Kantonen übergeben würde – „man
wisse das aus der Erfahrung” –, dann würden einige Kantone mangelhaft legiferieren,
andere gar nicht und wenn, gäbe es bestimmt 26 unterschiedliche Gesetze. Unter
anderem des Datenschutzes wegen sei die unkomplizierte Lösung des Nationalrates zu
unterstützen. Das war der springende Punkt: So fragte Christine Egerszegi (fdp, AG), wer
dann tatsächlich diesen Datenzugriff erhielte. Sie wolle als Patientin nicht, dass das (zu)
viele Personen oder Stellen seien. Es entwickelte sich eine Art ad-hoc Diskussion zu
diesem Punkt, da er in der SGK selbst nicht diskutiert worden war. So lautete die
Kommissions-Mehrheitsmeinung auf Festhalten am eigenen, ursprünglichen Votum; die
Anpassung sei also wegzulassen. In der Abstimmung dazu wurde keine Version
bevorzugt: Mit 21 zu 21 Stimmen und 2 Enthaltungen war der Rat unentschieden.
Ususgemäss entschied Ständeratspräsident Hêche (sp, JU) mit seinem Stichentscheid
im Sinne der Kommission, die Präzisierung des Nationalrates wurde damit also wieder
gestrichen.
Zur obligatorischen Umsetzung der elektronischen Dossiers gab es jedoch keine echte
Debatte. Die Kommission beantragte, am früheren Beschluss – der doppelten
Freiwilligkeit – festzuhalten. Hauptargument war, dass man das Gesetz schnell
verabschieden wollte. Diese Korrektur des nationalrätlichen Entscheids war im Plenum
unbestritten. Der Entwurf ging zurück in die grosse Kammer. 9

Ende 2015 unterbreitete die Landesregierung den eidgenössischen Räten einen Entwurf
für ein neues Gesetz. Das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch
nichtionisierende Strahlung und Schall (NISSG) soll Menschen vor
gesundheitsgefährdender nichtionisierender Strahlung (NIS) schützen und auch Risiken
durch Schall minimieren. Unter anderem kann mit dem Gesetz auch ein Verbot von
gefährlichen Laserpointern erlassen werden. 
Bekannte Produkte, die solche Strahlungen verursachen, sind beispielsweise Solarien
oder medizinische Laser, die bei unsachgemässer Verwendung zu Hautirritationen,
-verbrennungen oder gar zu Krebs führen können. Ohne gesetzliche Grundlage könne
nicht kontrolliert werden, ob Anbieter und Nutzer solcher Geräte die
sicherheitsrelevanten Vorgaben der Hersteller einhalten. Ebenso können keine
Vorschriften zur Verwendung solcher Gerätschaften erlassen werden. Das neue Gesetz
steht ganz im Zeichen der Sicherheit. Neben der bestmöglichen Durchsetzung von
Sicherheitsvorkehrungen soll mit dem Gesetz auch ermöglicht werden, besonders
gefährliche Produkte ganz aus dem Schweizer Markt auszuschliessen. Das neue Gesetz
wurde vom Bundesrat als nötig eingeschätzt, da die beabsichtigten Wirkungen nicht
durch Ergänzungen anderer Bundesgesetze erzielt werden können.
Diese Einschätzung wurde in der Vernehmlassung nur begrenzt geteilt. Einige
Stellungnehmende sprachen sich dafür aus, dass nicht ein eigenständiges Gesetz
erlassen, sondern bestehende Gesetze ergänzt werden sollen, wie beispielsweise im
Bereich des Waffenrechts oder im Heilmittelgesetz. Dass die Regierung sich mit dem
Entwurf über diese Forderungen hinweggesetzt hatte, sei der Systematik der Erlasse
geschuldet. Regelungen betreffend NIS oder Schall seien systemfremd und können
deswegen nicht in diese bestehenden Erlasse eingefügt werden, erklärte der
Bundesrat.

Als Erstrat befasste sich in der Sommersession 2016 der Ständerat mit dem Entwurf. Die
SGK beantragte einstimmig (bei einer Enthaltung), dem Entwurf in der vorliegenden
Form zuzustimmen. Ihr Sprecher Joachim Eder (fdp, ZG) hob insbesondere zwei
Massnahmen hervor: Ein Verbot gefährlicher Laserpointer und im Sinne des
Jugendschutzes ein Besuchsverbot von Solarien für Minderjährige. Der während der
kurzen Debatte anwesende Gesundheitsminister sah keinen Anlass, weitere Worte an
das Plenum zu richten. Das war auch nicht nötig – mit 35 zu 0 Stimmen überwies der
Ständerat die Vorlage unverändert dem Nationalrat. 10
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In der Frühjahrssession 2017 war es am Ständerat, sich erneut über das Bundesgesetz
über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall
(NISSG) zu beugen und eine Einigkeit mit dem Nationalrat zu erzielen. Die wenigen
Differenzen führten nur zu einer kurzen Ratsdebatte, die Kommissionssprecher Eder
(fdp, ZG) quasi in Eigenregie bewältigen konnte. Namens der Kommission beantragte
der Zuger, in zwei Entscheidungen dem Nationalrat zu folgen, in einem Punkt jedoch
auf der ständerätlichen Fassung zu beharren. Wie auch vom Bundesrat vorgegeben,
sollte ein Verbot von gewerblichen oder beruflichen Verwendungen von Produkten mit
erheblichem Gefährdungspotenzial aufrechterhalten werden. Im weiteren Sinne ging es
um ein Verbot von gefährlichen Laserpointern, die im Ausland ohne Weiteres erworben
werden können. Im engeren Sinne umfasste das Verbot schliesslich jedoch Laser
erzeugende Vorrichtungen, wie sie beispielsweise im medizinischen oder kosmetischen
Bereich verwendet werden. Solche Geräte, die besonders starke Laserstrahlungen zu
erzeugen im Stande sind, sollen für den Allgemeingebrauch verboten bleiben, wobei
eben die medizinische Anwendung – sofern sie „in einem grösseren medizinischen
Verwendungskontext beherrschbar ist” – nicht unter das Verbot fiele. Mit dem Segen
des Gesundheitsministers unterstützte das Plenum diesen Kommissionsantrag.
In Sachen Grundlagenbeschaffung lenkte der Ständerat auf die nationalrätliche Version
ein, wobei es sich, so Eder, fast schon um eine redaktionelle Anpassung handle. Für die
Beschaffung wissenschaftlicher Grundlagen für den Vollzug des NISSG und
Unterstützungsleistungen für die Forschung biete das FIFG bereits eine Handhabe.
Bezüglich der Evaluation der Norm zeigte sich das Ständeratsplenum ebenfalls mit dem
Nationalrat einverstanden und folgte damit einer Einverständniserklärung des
Bundesrats, eine entsprechende Überprüfung des Gesetzes veranlassen zu wollen. Das
Geschäft ging mit guten Aussichten zurück in den Nationalrat. 11
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Ärzte und Pflegepersonal

Die 2012 akzentuierte Zunahme von Ärzten, welche den Antrag stellten, ihre Leistungen
über das Krankenversicherungsgesetz (KVG) abrechnen zu lassen, blieb im Berichtsjahr
auf der Agenda der Räte. Nachdem im Vorjahr je ein Postulat Rossini (sp, VS) und Cassis
(fdp, TI) in ebendieser Angelegenheit überwiesen worden war, sah sich der Bundesrat
genötigt zu handeln und legte eine Botschaft zur Änderung des KVG vor. Darin
beantragte die Regierung die vorübergehende Wiedereinführung der
bedarfsabhängigen Zulassung. Vordringlich galt es eine per Ende 2011 ausgelaufene
Bestimmung zu erneuern, womit die Zulassungsbegrenzung vorübergehend wieder
eingeführt werden soll. Die 2001 in Kraft getretene Zulassungsbegrenzung für
Leistungserbringer war 2011 nicht mehr erneuert worden. Zwar war eine Verlängerung
im Rahmen der Änderung des KVG im Zusammenhang mit den integrierten
Versorgungsnetzen („Managed Care“) angedacht worden, mit der Ablehnung durch die
Stimmberechtigten im Juni 2012 liess sie sich aber nicht umsetzen. Diese Lücke führte
dazu, dass die Kantone über kein Instrument mehr verfügten, um das Angebot im
ambulanten Bereich zu steuern. Die vom Bundesrat beantragte
Zulassungsbeschränkung soll auf drei Jahre terminiert werden. Damit soll es zum einen
ermöglicht werden, die Auswirkungen der Aufhebung der Zulassungsbeschränkung
zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten der vorliegenden Änderung zu
untersuchen. Zum anderen können in der Zwischenzeit Bestimmungen vorbereitet
werden, welche die Kosten längerfristig eindämmen. Der Bundesrat wollte angesichts
des Masterplans „Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung“ sowie der
Volksinitiative „Ja zur Hausarztmedizin“ nicht auf die zuletzt angewandte Fassung der
Zulassungsbeschränkung zurückkommen, sondern schlug eine leicht abgeänderte
Version vor: Einerseits sollen Leistungserbringer im Bereich der Grundversorgung nicht
mehr von der Zulassungssteuerung ausgeschlossen sein, andererseits sollen
entsprechende Übergangsbestimmungen jedoch sicherstellen, dass die Zulassung von
Personen, die bereits vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig waren, nicht eingeschränkt werden
kann. Mit einer raschen Umsetzung dieser Gesetzesänderung sollen die in Bedrängung
geratenen Kantone die erforderlichen rechtlichen Instrumente erhalten, um die
Zulassungen zu steuern. Der Bundesrat versprach sich davon eine bessere Steuerung
der Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, was sich
auch auf die Finanzen von Bund und Kantonen positiv auswirken könne. Im Parlament
war die als dringlich zu behandelnde Vorlage enorm umstritten.

Im Nationalrat, welcher sich im März zuerst damit befasste, beantragte eine Minderheit
bürgerlicher Kommissionsmitglieder um Nationalrat de Courten (svp, BL)
Nichteintreten. Eine weitere, ähnlich zusammengesetzte Minderheit Cassis (fdp, TI)
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wollte das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen mit dem Auftrag, innert zwei
Jahren Alternativvorschläge zur Steuerung der ambulanten Medizin zu erarbeiten. Die
SVP erachtete die Massnahme als rechtsstaatlich bedenklich und erkannte darin eine
ungebührliche Verschleierungspolitik. Von Seiten der FDP wurde gefordert, endlich
eine kluge Strategie zu entwickeln. Die bis anhin gefahrene Politik mit mehreren
Verlängerungen des 2001 eingeführten Moratoriums wurde indes von allen Seiten
angeprangert. Die Ratslinke, welche die Vorlage unterstützte, bediente sich vor allem
föderalistischer Argumente. Den Kantonen müsse dieses Instrument zur Verfügung
gestellt werden damit jene Kantone, die das Problem zu vieler Gesuche um
Praxisbewilligung kennen, handeln können. Kantone, die nicht mit der Problematik
konfrontiert seien, wären auch nicht zum Handeln verpflichtet, so Nationalrätin Fehr
(sp, ZH). Dass sich nicht alle Kantone in der gleichen Ausgangslage befanden, liess sich
in den verschiedenen Voten gut erkennen. Eintreten wurde schliesslich mit 106 zu 74
Stimmen deutlich beschlossen. Der Minderheitsantrag um Rückweisung scheiterte mit
89 zu 94 Stimmen jedoch nur knapp. Die Detailberatung war in der Folge weniger
umstritten. Zwei Kommissionsanträge wurden beschlossen. Einerseits sollte der
Zulassungsstopp nur auf Ärztinnen und Ärzte angewandt werden, und nicht auf
Apotheker. Andererseits beschränkten die Räte eine vom Bundesrat noch offen
formulierte Frist auf Verfall der Zulassung bei Nicht-Einlösung auf sechs Monate. Die
damit geschaffene Abweichung vom Bundesratsentwurf wird die Ständekammer
beurteilen müssen. Ein Antrag Ingold (evp, ZH) wurde sehr deutlich angenommen:
Dieser wollte den Bedürfnisnachweis für Personen, welche mindestens fünf Jahre an
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben, aufheben.
Dagegen soll ein Bedürfnisnachweis für praktische Ärztinnen und Ärzte, die über keinen
anderen Weiterbildungstitel verfügen, eingeführt werden. Damit sollte eine
entscheidende Schwäche der neuen Zulassungsregulierung ausgemerzt werden,
nämlich diejenige, dass schlechter qualifizierte Ärztinnen und Ärzte direkt aus dem
Ausland eine Praxistätigkeit aufnehmen könnten. In der Gesamtabstimmung wurde die
Vorlage mit 103 zu 76 Stimmen überwiesen, wobei sich nach wie vor FDP- und SVP-
Vertreter dagegen stellten.

Der Ständerat behandelte das Geschäft nur eine Woche später. Zwar sprach sich die
Mehrheit der SGK für Eintreten aus, jedoch mit dem Antrag, das Geschäft sogleich an
den Bundesrat zurückzuweisen. Die Regierung solle eine definitive Lösung
präsentieren, welche unter anderem auch eine Lockerung des Vertragszwangs vorsehen
würde. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) war für Nichteintreten. Stattdessen sei eine
langfristige, zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung, welche allen Beteiligten
Sicherheit bringt, gefragt. Eine zweite Minderheit Schwaller (cvp, FR) sprach sich für
Eintreten ohne Rückweisung aus. Der Rückweisungsantrag wurde in der Kommission
schliesslich mit einer knappen Mehrheit gefasst. Ein erster wichtiger Grund liege darin,
dass seit zwölf Jahren eingesetztes dringliches Bundesrecht nicht mehr tatsächlich als
solches gelten könne, so das Empfinden der SGK. Die Kommission verlangte darum eine
rasche Antwort des Bundesrates auf die seit Jahren bestehenden Probleme und wollte
mit der Rückweisung den entsprechenden Druck aufrechterhalten. Diese Begründung
stützte sich auch auf ein Versprechen von Bundesrat Berset, der in der Kommission
festgehalten hatte, dass eine definitive Vorlage per Ende 2013 geplant sei. Die
Eintretensdebatte war langwierig und stellte auch den vom Nationalrat gefassten
Beschluss infrage, da er möglicherweise gegen die Personenfreizügigkeit verstosse
durch die Diskriminierung ausländischer Ärzte. Das Ratsplenum war mit 27 zu 17
Stimmen für Eintreten, wurde sich jedoch nicht einig über den Antrag Schwaller.
Ratspräsident Lombardi (cvp, TI) entschied beim Stichentscheid im Sinne der
Minderheit. Damit war Eintreten beschlossen, die Rückweisung wurde abgelehnt und
die Kommission musste die Detailberatung nachholen. Bis zur Ständeratsdebatte in der
Sommersession hatte die SGK mehrere Expertisen eingeholt: Sie informierte sich über
die Anpassungen des Nationalrates und deren Vereinbarkeit mit der
Personenfreizügigkeit, über die Übereinstimmung des Bundesratsentwurfs mit der
Verfassung und über die Auswirkungen des früheren Systems der
Zulassungsbeschränkung. In der Kommission halte sich der „Enthusiasmus gegenüber
der wiederaufgenommenen vorübergehenden Zulassungsbeschränkung im Rahmen“, so
Sprecherin Egerszegi (fdp, AG). Die Frage, was nach erneuter Aufhebung der
Beschränkung in drei Jahren folgen wird, erschien auch den Ständeräten prioritär. Es
wurde jedoch auch betont, dass es bei dieser Vorlage darum gehe, dass die Kantone die
Leistungserbringer bestimmen und deren Zulassung an Bedingungen knüpfen können.
Spreche sich die Regierung eines Kantons dagegen aus, die Zulassung ihrer
Leistungserbringer an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, so ändere sich auch nichts.
Aufgrund zweier Bittschreiben der Grenzkantone Genf und Tessin, die dringlichen
Massnahmen zu unterstützen und in Hinblick auf die Funktion der Ständekammer,
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beantragte die SGK die Annahme des Geschäfts. Gegenüber dem Nationalrat wurden
während der Detailberatung zwei Differenzen geschaffen: Die Abhängigkeit eines
Bedürfnisnachweises soll nur von den Weiterbildungstiteln abhängen und nicht
zusätzlich von einer Mindestanstellung an einer schweizerischen Institution. In dieser
Hinsicht wollte die Kommission dem Bundesrat folgen. Eine Minderheit Rechsteiner (sp,
SG) schlug erfolglos als Kompromiss eine kürzere Mindestanstellung von drei Jahren vor
(gegenüber den im Nationalrat gemäss Bundesratsentwurf beschlossenen fünf Jahren).
Zur Kriterienfestlegung für den Bedürfnisnachweis nahm der Nationalrat die Fassung
des Bundesrates an: Die Regierung selbst solle die Kriterien beschliessen. Im Gegensatz
zur Exekutive wollte die SGK des Ständerates jedoch das Mitspracherecht der Kantone
im Gesetz niederschreiben. Diese Änderung wurde gegen eine Minderheit Stöckli (sp,
BE), welche den Bundesratsentwurf unterstützen wollte, angenommen. Eine
redaktionelle Anpassung über Inkrafttreten des Gesetzes wurde zwangsläufig
verabschiedet, da der ursprünglich festgelegte Zeithorizont trotz Dringlichkeit nicht
eingehalten werden konnte. 

In der Differenzbereinigung standen sich die oben genannten Divergenzen gegenüber.
Bei der Festlegung der Erforderlichkeit eines Bedürfnisnachweises übernahm die SGK
des Nationalrates den Vorschlag Rechsteiner (sp, SG), welcher im Ständerat knapp
durchgefallen war. Sie beantragte damit ihrem Plenum die Forderung nach drei Jahren
Anstellung an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ging selbst einen
Kompromiss gegenüber dem zuvor gefassten Nationalratsbeschluss von fünf Jahren ein.
Mit 102 zu 77 Stimmen wurde dies im Rat angenommen. In der Frage, wer die
Kompetenz der Kriterienfassung erhalten soll, schuf der Nationalrat wieder eine
Differenz zum Ständerat. Die Kantone seien laut Fassung des Nationalrats anzuhören,
jedoch nicht einzubeziehen. Dieser redaktionellen Änderung fügte sich der Ständerat.
Auch mit der Bedingung, drei Jahre in der Schweiz gearbeitet haben zu müssen, zeigte
sich die ständerätliche SKG schliesslich einverstanden. Angesichts der hohen
Zustimmung, mit welcher der Nationalrat an dieser zeitlichen Bedingung festgehalten
hatte, schien es ihr angezeigt, einzulenken – wenngleich Sprecherin Egerszegi (fdp, AG)
nicht umhin kam, den dadurch entstehenden Konflikt mit der Personenfreizügigkeit zu
erwähnen. Den jeweiligen Mehrheitsanträgen folgte das Ratsplenum, womit das
Geschäft zum Abschluss gebracht werden konnte. Am Ende der Beratungen bekräftigte
Nationalrat Stahl (svp, ZH) Namens der SVP-Fraktion nochmals deren Ablehnung gegen
die Vorlage. Sie widerspreche dem freiheitlichen und liberalen Geist des Berufes des
Arztes und diese zwölf Jahre, während denen der Ärztestopp gegolten hatte, seien in
Sachen Kostenexplosion im Gesundheitswesen wenig erfolgreich gewesen. Dennoch
erklärten beide Kammern noch in der Sommersession das Geschäft mit 115 zu 79 und 27
zu 15 Stimmen als dringlich und verabschiedeten es mit 107 zu 77, respektive mit 28 zu
16 Stimmen, wobei die bürgerlichen Fraktionen jeweils unterlagen. Das abgeänderte
Gesetz trat per 1. Juli 2013 in Kraft und gilt bis zum 30. Juni 2016. 12

Das Mitte 2013 vom Bundesrat entworfene, teilrevidierte Medizinalberufegesetz
(MedBG) war im März 2014 im Ständerat traktandiert. Im Wesentlichen ging es bei den
Anpassungen um diverse Unverträglichkeiten mit neuerem, nationalem und
internationalem Recht sowie um die Umsetzung des neuen Artikels 118a BV, der
aufgrund Annahme an der Volksabstimmung vom 18. Mai 2009 eine umfassende
Berücksichtigung der Komplementärmedizin verlangt. Darüber hinaus soll auch ein
zusätzlicher Schwerpunkt auf die Rolle und Bedeutung der Hausarztmedizin gelegt
werden. Des Weiteren galt es auch, erweiterten Anforderungen an die universitäre Aus-
und Weiterbildung im Bereich der Medizinalberufe Rechnung zu tragen.
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) eröffnete die Eintretensdebatte, unterstrich
die Notwendigkeit der Gesetzesrevision und schloss mit dem einstimmigen
Kommissionsantrag auf Eintreten sowie Annahme der Änderungen. Ersteres wurde ohne
Gegenstimme beschlossen. In der Detailberatung wurden die in der bundesrätlichen
Botschaft vorgeschlagenen Neuerungen kaum hinterfragt, ohnehin hatte die Regierung
nur wenige Änderungen gegenüber der bis anhin geltenden Normen vorgesehen. Die
einzelnen bundesrätlichen Anpassungen betrafen vorwiegend eine umfassendere
Berücksichtigung der Komplementärmedizin, sprich deren explizite Nennung im
Gesetzestext. Eine erste substanzielle Differenz gegenüber der Regierungsvorlage
wurde geschaffen, indem der Ständerat auf Antrag seiner SGK die Kenntnisse einer
Landessprache als Zulassungsbedingung für praktizierende Medizinalpersonen aus der
Vorlage strich. Dies, weil gemäss den Vorschriften der Europäischen Union
Sprachkenntnisse keine Voraussetzung für die Anerkennung ausländischer Diplome
oder Weiterbildungstitel sein dürfen. Hingegen liegt es in der Kompetenz der Kantone,
Sprachkenntnisse im Rahmen der Berufszulassung zu prüfen. Eine andere Änderung,
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respektive Ergänzung, betraf die Überprüfung der erworbenen Diplome und deren
Registrierung. Allerdings war dieser Artikel gemeinsam mit der Verwaltung erarbeitet
worden und wurde vom anwesenden Gesundheitsminister unterstützt, weswegen keine
Opposition entstand. Weitere, kleinere Kommissionsanträge wurden ebenfalls
angenommen und der Ständerat überwies die Vorlage in dieser Form einstimmig an die
grosse Kammer.

In der Herbstsession 2014 konnte die Vorlage im Nationalrat beraten werden, dessen
SGK nur wenige Änderungs-, beziehungsweise Ergänzungsanträge ausgearbeitet hatte.
Eintreten war sowohl in der Kommission als auch im Plenum unbestritten. In der
Eintretensdebatte und den Wortmeldungen der Fraktionssprecherinnen und
Fraktionssprechern zeichnete sich ab, dass die allermeisten Kommissionsanträge
unterstützt werden würden. Einzige Ausnahme war die Regelung der Sprachkenntnisse,
wobei sich auch die Kommission selbst nicht einig war. Die Mehrheit wollte den Eintrag
in das Register an das Beherrschen einer Landessprache binden, eine
Kommissionsminderheit Cassis (fdp, TI) stellte sich dagegen. Damit wollte die
Kommissionsmehrheit die Sprachkenntnisse wieder ins Gesetz aufnehmen, jedoch
nicht wie ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagen in Artikel 15 (Anerkennung
ausländischer Diplome), sondern eben im Rahmen der Registrierungspflicht. Cassis
(fdp, TI) argumentierte namens der Kommissionsminderheit, dass es wichtig sei, auch
ausländisches Personal einstellen zu können, das eben nicht einer Landessprache
mächtig sein muss. Dies gilt vor allem bei unselbständiger Tätigkeit, insbesondere im
Bereich der Forschung. Zwar befürwortete die Kommissionsminderheit das Erfordernis
nach Kenntnis einer Landessprache, wollte dieses aber nicht an die
Registrierungsmodalitäten binden. Gleicher Meinung waren die SP- und die FDP-
Liberale Fraktion. Alle anderen Fraktionen wollten im Sinne der Patientensicherheit die
Kenntnis einer Landessprache im Gesetz verankert wissen. Schliesslich wurde dies mit
116 zu 71 Stimmen durchgesetzt. Nach weiteren Anpassungen wurde die Vorlage
schliesslich trotz umstrittener Sprachenregelung von allen Fraktionen mitgetragen und
mit 190 Stimmen einstimmig dem Ständerat zurückgegeben.

Der Ständerat nahm die Differenzbereinigung in der Wintersession des gleichen Jahres
in Angriff. SGK-Sprecher Schwaller brachte den Standpunkt der Kommission auf den
Punkt: Die vom Nationalrat eingefügte Norm über die Sprachkenntnisse gehe zu weit.
Zur Ausarbeitung einer Lösung hatte die SGK-SR die Verwaltung betraut. Als
Kompromiss wurde vorgeschlagen, den betreffenden Artikel 33a ganz neu zu
formulieren und dabei zwischen verschiedenen Anstellungsverhältnissen zu
unterscheiden. Wer nicht entweder im öffentlichen Dienst oder privatwirtschaftlich
unter fachlicher Aufsicht einen Medizinalberuf ausübt, soll von der
Sprachkenntnispflicht ausgenommen werden. Das beträfe somit Praktikerinnen und
Praktiker ohne Patientenkontakt. Überdies soll dem Bundesrat die Kompetenz erteilt
werden, Ausnahmen von der Pflicht vorzusehen, über die zur Berufsausübung
erforderlichen Sprachkenntnisse zu verfügen. Damit soll eine gewisse Flexibilität
ermöglicht werden, ohne jedoch die Patientensicherheit und die Behandlungsqualität
zu opfern, so der Zuger Abgeordnete Eder (fdp, ZG). Explizit aus dem Gesetz gestrichen
werden soll eine Strafbestimmung für Arbeitgeber, die jemanden einstellen, der keine
Sprachkenntnisse auf Maturastufe in einer Landessprache hat. Diese Streichung wurde
akzeptiert und damit die Differenz zum Nationalrat aufrechterhalten. In weiteren
Aspekten lenkte der Ständerat auf die Fassung des Nationalrats ein. Eine erneute
Differenzbereinigung und die Lösung in der Frage um Sprachkenntnisse stand bis
Jahresende noch aus. 13

Suchtmittel

Im Parlament wurde das Tabakproduktegesetz im Sommer 2016 erstmals beraten, der
Ständerat war zuerst an der Reihe. Seine SGK wollte den Entwurf jedoch mit einigen
Auflagen an den Bundesrat zurückweisen. Gegen die Rückweisung stand eine
Minderheit Stöckli (sp, BE) ein. Mit 6 zu 4 Stimmen und 2 Enthaltungen kam der
Rückweisungsantrag in der Kommission zu Stande. Zwar stehe die Mehrheit zum
Kinder- und Jugendschutz, die Vorlage gehe jedoch in einigen Punkten zu weit, so
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR). Es seien drei wesentliche Bereiche, die nicht
goutiert würden: Erstens stelle das Gesetz einen zu starken und unverhältnismässigen
Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar. Zweitens führe es zu einer «Situation der
latenten Rechtsunsicherheit», da zu viele «Kann-Formulierungen» vorgesehen seien
und die Möglichkeiten der Regierung, einzelne Aspekte auf dem Verordnungsweg zu
regeln, für die Unternehmen unbefriedigend seien. Und drittens fehle eine
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Differenzierung bei der Regelung von unterschiedlich schädlichen Produkten, weil E-
Zigaretten weniger schädlich seien als herkömmliche, was der Bundesrat sogar selbst in
seiner Botschaft festgehalten habe. E-Zigaretten fielen gemäss vorliegendem Entwurf
jedoch in die gleiche Kategorie wie herkömmliche Tabakprodukte, was für die
Kommission unverständlich war. Die Vorlage sei «nicht stimmig», der Bundesrat solle
sie überarbeiten. 
Anderer Meinung war die Kommissionsminderheit, sie wollte das mit Abstand liberalste
Gesetz in Europa, wie es Stöckli nannte, beraten. Er zeichnete, als Vertreter
verschiedener Gesundheitsorganisationen sprechend, ein düsteres Bild. Die
Verantwortung aus der Verfassung, im Bereich Gesundheitsschutz Massnahmen zu
ergreifen, war nur ein Argument seines Referats. Er sprach auch die positive Haltung
der Kantone an, denn 23 von ihnen hatten sich in der Vernehmlassung positiv zum
Entwurf geäussert. Es kristallisierte sich in der Folge heraus, dass über den
Jugendschutz weitgehend Einigkeit herrschte, ebenso über das in diesen Bereich
fallende Verkaufsverbot an Minderjährige, wie Ständerat Bischofberger (cvp, AI)
feststellte. Knackpunkt war hingegen das Werbeverbot beziehungsweise dessen
Tragweite. Den Vorwurf, dass der Rückweisungsantrag als Zugeständnis an die
Tabakindustrie gewertet werden könne, versuchte FDP-Ständerat Eder (fdp, ZG) zu
entkräften. Stattdessen – und er war nicht der Einzige, der dieses Argument aufgriff –
ginge es eben darum, das Prinzip der Eigenverantwortung hochzuhalten. Der Staat
müsse nicht «Hüter für das Tun und Lassen» der mündigen Bürger werden. 
Es brauchte eine weitere Sitzung im Ständerat, um die Entscheidung herbeizuführen.
Gesundheitsminister Berset erklärte in seinem ausführlichen Vortrag, die Rückweisung
zu akzeptieren. Man möge die Vorlage aber nicht dem Bundesrat zurückgeben, sondern
Rückweisung an die Kommission beschliessen, damit diese eine Detailberatung
durchführen könne. Sein Wunsch blieb ihm jedoch verwehrt: Mit 28 zu 15 Stimmen
wurde das Gesetz an den Bundesrat zurückgewiesen. 
Die Rückweisung umfasste auch drei Auflagen, die der Bundesrat in einer neuerlichen
Ausarbeitung berücksichtigen sollte. Dabei handelte es sich um die Verankerung des
Mindestalters 18 für den Erwerb von Tabakprodukten. Zudem wurde die Regierung
angewiesen, eine rechtliche Grundlage für Testkäufe zu schaffen und ein Verbot von
speziell an Minderjährige gerichtete Werbung zu erlassen. Weiter sollten die
«wichtigsten Punkte der Tabakverordnung» in das neue Gesetz übernommen werden.
Auf zusätzliche Einschränkungen in der Werbung, der Verkaufsförderung und dem
Sponsoring sollte jedoch verzichtet werden. Zuletzt stand auch die Legalisierung des
Handels mit Alternativprodukten (E-Zigaretten und Snus) sowie die spezifische
Regelung dieser Produkte auf der Wunschliste der SGK.

In der Presse rief die Rückweisung deutliche Reaktionen hervor: Sie wurde
insbesondere als Sieg der Tabakindustrie gewertet, zudem wurde auf deren
erfolgreiches Lobbyieren hingewiesen. Auch der ehemalige Zürcher Ständerat Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) äusserte im Tages Anzeiger Kritik: Er sehe die Rückweisung des
Gesetzesentwurfs und die dabei obsiegende Argumentation als grundlegende Abwehr
gegen einen Beitritt der Schweiz zu einem Rahmenübereinkommen der WHO zur
Eindämmung des Tabakgebrauchs. Insofern befürchtete der Gesundheitspolitiker ein
Reputationsschaden für die Schweiz. 14

Als Erstrat befasste sich der Ständerat in der Herbstsession 2019 mit dem
Bundesgesetz über Tabakprodukte. Joachim Eder (fdp, ZG) erklärte als
Kommissionssprecher der SGK-SR, die Vorlage sei einerseits aus Gründen des
Jugendschutzes zentral. 57 Prozent aller Raucherinnen und Raucher hätten als
Minderjährige mit dem Konsum begonnen. Es solle folglich verhindert werden, dass
Jugendliche dazu animiert würden, zur Zigarette zu greifen, sinke doch so die
Wahrscheinlichkeit, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben mit dem
Rauchen anfingen. Weiter stelle der Tabakkonsum auch für die öffentliche Gesundheit
ein Problem dar, das mit Folgekosten in Form von Krankenkassenprämien für die
gesamte Bevölkerung verbunden sei. Gelinge es, die tabakbedingten
Gesundheitsschäden zu reduzieren, so könnten auch die für die Allgemeinheit
anfallenden Kosten verringert werden. Andererseits komme dem Bundesratsgeschäft
eine hohe Bedeutung in Bezug auf die Erfüllung der Anforderungen für die Ratifizierung
der WHO-Konvention zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu. Diese wurde 2004
unterzeichnet, aber im Gegensatz zu 181 anderen Ländern hierzulande noch nicht
ratifiziert. Mit den von der Kommission getroffenen Beschlüssen zu Werbung,
Verkaufsförderung und Sponsoring würden die diesbezüglich festgelegten
Mindestanforderungen jedoch erfüllt. «Die Türen zur Ratifikation stehen damit […] weit
offen», so Eder. 
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Bezüglich Werbung hatte der Bundesrat in seinem Entwurf vorgesehen, am heutigen
Recht festzuhalten, mit welchem ein Tabak-Werbeverbot für Radio und Fernsehen
existiert, und das speziell an Jugendliche gerichtete Werbung für Tabakprodukte
untersagt. Der Kommission wollte allerdings noch einen Schritt weitergehen und
Tabakwerbung auch in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet verbieten. Ebenfalls
nicht gestattet soll Werbung sein, die auf Preisvergleichen oder Versprechungen von
Geschenken beruht. Gegen erstere Erweiterung der SGK-SR sprachen sich Filippo
Lombardi (cvp, TI) und Daniel Fässler (cvp, AI) aus. Sie erachteten diese Einschränkung
als unverhältnismässig und sahen die Schweizer Zeitungen im Vergleich zu
ausländischen Zeitungen, die in der Schweiz erworben werden können, aber nicht von
diesem Verbot betroffen wären, im Nachteil. Ein Antrag Fässler, der das Streichen
dieser Bestimmung forderte, wie auch zwei Minderheiten Stöckli (sp, BE), die eine
Verschärfung betreffend Jugendschutz in Richtung der Volksinitiative «Ja zum Schutz
der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» erreichen wollten, wurden beide
abgelehnt. Weiterhin erlaubt sein soll Tabakwerbung in Kinos, auf Plakaten und
Gebrauchsartikeln, in Geschäften wie auch in Form von Massenmails und
Direktwerbung an Erwachsene. Es gehe nicht darum, Tabakwerbung zu verbieten,
sondern sie einzuschränken, hob Gesundheitsminister Berset hervor.
Die Kommission wollte zudem an der Verkaufsförderung, die gemäss Eder nicht mit
dem Sponsoring verwechselt werden darf, Einschränkungen vornehmen. Sie
beabsichtigte ein Verbot der unentgeltlichen Abgabe und der Abgabe von Geschenken
und Preisen. Der Ständerat stimmte diesem Antrag einstimmig zu. 
Zu Diskussionen führten die von der Kommission geplanten Massnahmen bezüglich
Sponsoring. Um die Mindestanforderungen der WHO-Konvention zu erfüllen, sollen in
der Schweiz stattfindende internationale Anlässe nicht mehr durch die Tabakindustrie
gesponsert werden dürfen. Dabei handle es sich aber nur um eine sehr kleine Anzahl
Fälle, so Eder. Anlässe nationalen Charakters seien von diesem Verbot nicht betroffen.
Umstritten war im Rat vor allem, dass die SGK-SR darüber hinaus plante, das Auftreten
der Tabakbranche als Sponsor von Aktivitäten des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden zu untersagen. Anlass dazu war die Partnerschaft des EDA mit dem
Tabakriesen Philip Morris für die Expo 2020 in Dubai, die in den Medien für Aufregung
gesorgt hatte. Während Kommissionssprecher Eder erklärte, bei solchen Kooperationen
bestehe ein Zielkonflikt mit der vom Bund betriebenen Tabakprävention, zeigte sich
Roland Eberle (svp, TG) nicht damit einverstanden. Man solle sich nicht aufgrund eines
solchen Ereignis zum Einbauen einer Lex specialis verleiten lassen. Vielmehr sei es an
den Organisatoren, die Verantwortung zu tragen, wer welchen Beitrag sponsert. Es
gelang ihm jedoch nicht, die Mehrheit des Ständerates zu überzeugen; damit untersagte
der Ständerat das Sponsoring von Aktivitäten der öffentlichen Hand durch die
Tabakbranche. Ebenfalls der Kommissionsmehrheit folgte das Stöckli bezüglich der
Forderung, dass von Seiten der Herstellerinnen und Hersteller getätigte Ausgaben für
Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring dem BAG gemeldet werden sollen
müssen. 
Weiter beschloss die kleine Kammer im Rahmen des Tabakproduktegesetzes, dass in
der Schweiz keine Tabakprodukte mehr an Minderjährige abgegeben werden dürfen. In
der Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat das Gesetz mit 32 zu 3 Stimmen
(bei 5 Enthaltungen). 15

Sport

Im Juni behandelte der Nationalrat ein Geschäft, in dem es um Finanzhilfen für
Sportanlagen nationaler Bedeutung ging. Gemäss dem neuen Sportförderungsgesetz,
welches am 1.10.2012 in Kraft trat, gehört zu den Zielen der Sportförderung des Bundes
die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zur Förderung des leistungsorientierten
Nachwuchssports und des Spitzensports. Im Rahmen dieser Zielsetzung erhielt der
Bund den Auftrag, ein nationales Sportanlagenkonzept (NASAK) für die Planung und
Koordination der Sportanlagen von nationaler Bedeutung zu erarbeiten und zu
aktualisieren. Dabei kann er Finanzhilfen an den Bau solcher Anlagen leisten. Der
Bundesversammlung wurde im Februar 2012 beantragt, einen Gesamtkredit für
Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung (NASAK 4) in der Höhe von 50
Mio. CHF aus allgemeinen Bundesmitteln zu bewilligen. Die erstberatende Kommission
des Nationalrates beantragte dem Ratsplenum deutlich, auf die Vorlage einzutreten. Die
Kommission nahm aber eine entscheidende Änderung am bundesrätlichen Entwurf vor
und erhöhte den Gesamtbetrag um 20 Mio. CHF auf 70 Mio. In der Ratsdebatte
verdeutlichte sich auch im Plenum eine Unterstützung für den Sport und die
Sportförderung, wie sie mit einem Ausbau wichtiger Sportanlagen umgesetzt werden
kann. Auch hinsichtlich einer möglichen Kandidatur für die olympischen Winterspiele
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2022 mache die Aufrüstung Sinn, so mehrere Rednerinnen. In Vertretung des
Gesamtbundesrates erklärte Sportminister Maurer die Beweggründe der Regierung, das
ursprünglich auf 87 Mio. CHF geschätzte Förderprogramm des Bundesamtes für Sport
zu kürzen. Mit diesem Budget sollten vorwiegend die Sportverbände profitieren, was
letztlich aber nicht das Ziel des Bundesrates sei. Zusätzlich führte Maurer Bedenken
über die finanzielle Lage generell ins Feld. Mit einer Erhöhung des Kredits auf 70 Mio.
CHF trat die WBK-NR der Kürzung ein grosses Stück weit entgegen. Eintreten war auch
im Plenum unbestritten und in der Detailberatung fand der Antrag der Kommission eine
Mehrheit von 111 gegen 57 Stimmen. Die Ausgabenbremse wurde mit 164 zu 4 Stimmen
deutlich gelöst. Im Herbst 2012 gelangte der abgeänderte Entwurf in den Zweitrat. Die
WBK-SR war bereits gespalten. Eine Mehrheit sprach sich für die Version des
Bundesrates aus, also gegen den Vorschlag des Nationalrates. Eine Minderheit Eder
(fdp, ZG) beantragte Festhalten am Nationalratsbeschluss, sprich an der Erhöhung um
20 Mio. CHF. Der Minderheitsantrag wurde in der Gesamtabstimmung mit 24 zu 12
Stimmen angenommen. Die Ausgabenbremse wurde ebenfalls deutlich gelöst. 16

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

In seiner Beratung der Weiterentwicklung der IV schuf der Ständerat in der
Herbstsession 2019 gemessen an der Grösse des Projekts nur wenige, jedoch sehr
gewichtige Differenzen zum Nationalrat. So entschied er sich, die Kinderrenten nicht
von 40 auf 30 Prozent zu kürzen. Der Nationalrat habe sicherstellen wollen, dass
Personen, die eine IV-Rente beziehen, nicht bessergestellt würden als Personen, die
keine IV-Rente beziehen, hatte Kommissionssprecher Eder (fdp, ZG) zuvor erklärt. Nun
habe eine Abklärung der finanziellen Verhältnisse aber ergeben, dass Familien mit
Kinderrenten und Ergänzungsleistungen in allen berechneten Konstellationen weniger
Einkommen zur Verfügung hätten als vergleichbare Familien ohne Kinderrenten und EL.
Entsprechend sei eine Reduktion der Kinderrenten «nicht angebracht». Im Rahmen
dieses Entscheids hatte die SGK-SR auch die Petition Bonvin (Pe. 19.2013) zur Kenntnis
genommen. Gleichzeitig verzichtete die kleine Kammer auf die Begriffsänderung von
«Kinderrenten» zu «Zulage für Eltern». Zwar habe ein Bericht der Verwaltung gezeigt,
dass «Zulage für Eltern» die passendere Bezeichnung sei, eine entsprechende
Umstellung würde aber beträchtlichen administrativen Aufwand mit sich bringen, so der
Kommissionssprecher.   
Eine weitere Änderung gegenüber der nationalrätlichen Version nahm der Ständerat
aufgrund eines Änderungsantrags des Bundesrates vor. So sollte gemäss IVG das BSV in
einer IV-Arzneimittelliste auch die Höchstpreise einzelner Arzneimittel festlegen.
Entsprechend der aktuellen Regelungen träfen heute jedoch sowohl das BSV als auch
das BAG Abklärungen zu den Medikamentenkosten, die überdies aufgrund von
Behandlungskosten von bis zu einer Million Franken pro Jahr und Kind auch immer
aufwändiger würden, hatte der Bundesrat brieflich erklärt. In Zukunft solle hierfür ein
Kompetenzzentrum geschaffen werden und die Zuständigkeit für die IV-Arzneimittel
folglich entweder dem BSV oder dem BAG übertragen werden. Da bisher das BSV von
der IV Rückvergütungen für solche Abklärungen erhalten habe, müsse sichergestellt
werden, dass diese allenfalls zukünftig auch das BAG erhalten könne. Stillschweigend
nahm der Ständerat die entsprechenden Änderungen an. 
Darüber hinaus schuf der Ständerat einige weitere kleinere Differenzen: Er entschied
sich, die vom Nationalrat vorgeschlagene Liste mit allen Sachverständigen und
Gutachterstellen der Versicherungsträger statt im ATSG im IVG aufzuführen, so dass
davon nur die IV betroffen ist. Im Gegenzug sollte die Liste zukünftig aber trotz Kritik
des Bundesrates und des Bundesgerichts auch die Anzahl der durch die verschiedenen
Gutachter attestierten Arbeitsunfähigkeiten enthalten. Die Protokollierung der
Gutachten, die ebenfalls der Nationalrat eingeführt hatte, änderte der Ständerat in eine
kostengünstigere Pflicht, die Tonaufnahmen zwischen den Versicherten und den
Sachverständigen in die Akten aufzunehmen. Alex Kuprecht (svp, SZ) hatte auf eine
entsprechende Pflicht zur Protokollierung oder zu Tonaufnahmen verzichten wollen,
um eine «Verrechtlichung der medizinischen Untersuchungen» zu verhindern. Mit 34
zu 8 Stimmen folgte der Ständerat jedoch der Kommissionsmehrheit. Des Weiteren
schuf der Ständerat eine Möglichkeit, Forderungen nach allfälligen
nichtkostendeckenden IV-Tarifen Nachdruck verleihen zu können. Dies hatten indirekt
vier Standesinitiativen gefordert. So soll das EDI neu für den Festsetzungsentscheid
zuständig sein. Es kann Verträge zur Regelung der Zusammenarbeit mit Personen und
Stellen, welche Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen durchführen,
abschliessen. Kommen keine solchen Verträge zustande, soll es zukünftig anfechtbare
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Verfügungen zur Regelung der Zusammenarbeit und der Tarife erstellen, bestehende
Verträge allenfalls um ein Jahr verlängern und anschliessend die Tarife selbst festlegen
können. 
In den restlichen Punkten folgte der Ständerat dem Nationalrat. So sprach er sich
ebenfalls für das stufenlose Rentensystem aus. Kommissionssprecher Eder
argumentierte, dass finanzielle Anreize für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder
die Erhöhung des Arbeitspensums geschaffen würden, wenn das Gesamteinkommen
aus Rente und Erwerbseinkommen bei steigendem Erwerbseinkommen stetig zunehme.
Für Personen über 55 Jahren – der Bundesrat und der Nationalrat hatten hier eine
Grenze von 60 Jahren vorgeschlagen, der Ständerat zog jedoch eine Grenze von 55
Jahren vor – sollen die bisherigen Renten jedoch bestehen bleiben. Damit lehnte der
Rat sowohl eine Minderheit Kuprecht, die volle Invalidenrenten erst ab einem
Invaliditätsgrad von 80 Prozent sprechen wollte, sowie eine Minderheit Rechsteiner, die
auf den Systemwechsel verzichten wollte, da dieser zwar für das System, nicht aber für
die einzelnen Versicherten kostenneutral sei, ab. Entgegen einem weiteren Antrag
Rechsteiner verzichtete der Ständerat schliesslich auch darauf, die Zinsen der IV-
Schulden bis zu deren vollständiger Entschuldung dem Bund zu übertragen. 
Insgesamt stimmte die kleine Kammer der Vorlage mit 37 Stimmen bei 4 Enthaltungen
ohne Gegenstimmen zu. 17

Krankenversicherung

Im Ständerat empfahl die Kommissionsmehrheit, auf das Geschäft einzutreten und es
anschliessend mit dem Antrag an den Bundesrat zurückzuweisen, eine Lösung mit einer
Lockerung des Vertragszwangs vorzulegen. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) sprach sich
für Nichteintreten aus, eine Minderheit Schwaller (cvp, FR) für eine Ablehnung der
Rückweisung und damit für die noch nicht erfolgte Detailberatung in der Kommission.
Die Mehrheit stellte die Verfassungsmässigkeit des Zulassungsstopps, welcher per
dringliches Bundesrecht eingeführt worden und danach zwei Mal verlängert worden
war, in Frage. Sie befürchtete eine Verschärfung des Mangels an inländischem
Ärztenachwuchs bei einem erneuten Stopp und kritisierte die Unklarheit darüber, ob
die Massnahme in den vergangenen Jahren überhaupt zu Kosteneinsparungen geführt
habe. Nicht zuletzt sei zweifelhaft, ob der im Nationalrat angenommene Einzelantrag
überhaupt mit der Personenfreizügigkeit vereinbar sei, da er ausländische Ärzte
diskriminiere. Die Minderheit Eder erklärte, sie sei mit der Hin-und-Her-Politik der
letzten Jahre nicht mehr einverstanden und wolle endlich eine umfassende Lösung. Sie
wisse dabei verschiedene Parteien und Verbände sowie etliche Kantone hinter sich.
Eine erneute Zulassungsbeschränkung sei ein schlechtes Signal an die jungen Ärztinnen
und Ärzte, laufe dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zuwider und sei
rechtsstaatlich bedenklich. Zudem sei eine konsequente Marktlösung einer erneuten
Regulierung des Angebots vorzuziehen. Die Minderheit Schwaller warnte vor ein bis
zwei zusätzlichen Prämienprozenten, würde das Wachstum der Anzahl Zulassungen
nicht gebremst, und führte aus, einzig die Massnahme eines Zulassungsstopps könne
bereits kurzfristig dagegen wirksam werden. Eintreten wurde schliesslich mit 27 zu 17
Stimmen beschlossen. Beim Rückweisungsantrag ergab sich ein Patt von 22 zu 22
Stimmen. Mit Stichentscheid des Präsidenten Lombardi (cvp, TI) ging das Geschäft zur
Detailberatung an die Kommission. Diese nahm umfassende Abklärungen vor bezüglich
der Verfassungsmässigkeit des Bundesratsentwurfes, der Wirkungen der bisherigen
Zulassungsbeschränkungen und insbesondere der Vereinbarkeit des vom Nationalrat
aufgenommenen Zusatzes mit der Personenfreizügigkeit. Die Gutachten verschiedener
Experten zu letzterem kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Die Abklärungen
dauerten einige Zeit, womit das ursprüngliche Ziel des Innenministers Berset, den
Zulassungsstopp bereits im April wieder einzuführen, nicht mehr erreicht werden
konnte. Um eine möglichst rasche Beschlussfassung zu erreichen, hatte der Bundesrat
im Vorjahr beschlossen, das Gesetz als dringlich einzustufen. Die Detailberatung im
Ständerat fand in der Sommersession statt. Berset betonte zu Beginn der Debatte, bei
dem 2012 beobachteten Anstieg der Neuzulassungen handle es sich nicht um einen
simplen Aufholeffekt, was daran zu erkennen sei, dass der Anstieg in der ersten
Jahreshälfte 2013 unverändert angehalten habe. Zu reden gab insbesondere die vom
Nationalrat eingefügte Ausnahmebestimmung, wonach Ärzte mit mindestens
fünfjähriger Schweizer Berufserfahrung von der Zulassungspflicht ausgenommen wären.
Die Kommissionsmehrheit sprach sich mit Verweis auf die Personenfreizügigkeit
dagegen aus. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG) strebte einen Kompromiss an, indem
sie die Frist auf drei Jahre beschränken wollte und gab an, ein allfälliges Ritzen der
Personenfreizügigkeit angesichts der Vorteile in Kauf nehmen zu wollen. Diese Position
unterlag mit 22 zu 18 Stimmen. Diskutiert wurden auch die Kompetenzen der Kantone

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2013
FLAVIA CARONI

01.01.90 - 01.01.20 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bei der Festlegung der Kriterien für ein Bedürfnis nach Zulassungen von
Leistungserbringern. Eine Minderheit Stöckli (sp, BE) sprach sich für die Version des
Bundesrates aus, wonach die Kantone „anzuhören“ seien. Die Kommissionsmehrheit
verlangte dagegen, der Bund habe die Kriterien mit den Kantonen zusammen
einvernehmlich festzulegen. Die Minderheit begründete ihre Position damit, dass die
Haltungen der Kantone stark auseinandergingen und eine Lösung im Einvernehmen
damit nicht zu finden sei. Die Mehrheit hielt dagegen, die Kantone würden die
Bedürfnisse auf ihrem Gebiet am besten kennen und dürften nicht von der Hauptstadt
aus bevormundet werden. Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der Position der
Mehrheit. In der Gesamtabstimmung sprachen sich 25 Kantonsvertreter für den
Entwurf aus, 15 dagegen. 18
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